% I Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8

- fur die Landesregulierungsbehérde - Aktenzeichen: BK8-12/0835-11

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG iV.m. § 32 Abs. 1Nr. 1,2, 56
und 10 ARegV

wegen Festlegung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen
fiir die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018)

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der

Aufgaben fiur das Land Niedersachsen,

durch den Vorsitzenden Helmut FuR,
den Beisitzer Rainer Bender
und den Beisitzer Bernd Petermann,

gegenlber der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Feldstrale 10 37441 Bad Sachsa
gesetzlich vertreten durch den Geschéftsfihrer

- Netzbetreiber -
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am 26.01.2015 beschlossen:

i Die kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen des Netzbetreibers werden flur den
Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemal Anlage 8 dieses Be-

schlusses festgelegt.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlésobergrenze fir das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr.
4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpfiichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverziglich schriftlich bei der

Beschlusskammer anzuzeigen.
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GRUNDE

1. Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemal § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-
stimmung der Erlosobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehorde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemal § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG iber die Einleitung des Verfahrens informiert.

Mit Beschluss vom 14.05.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein-

fachten Verfahren gemaR § 24 ARegV genehmigt.

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemaR § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbe-
treibers hat die Beschlusskammer geman § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprifung zur
Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefuhrt. Die erforderlichen Kostendaten des

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben.

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz-
betreiber mit Schreiben vom 25.10.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit
Schreiben vom 22.11.2013 gemalR § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach
eingehender Wirdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe-
treiber mit Schreiben vom 06.01.2014 die aus ihrer Sicht bericksichtigungsfahigen
Gesamtkosten mitgeteilt (Anlagen 1 bis 3).

2 Anhérung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.11.2014 Gele-
genheit gemal § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung
der Beschlusskammer zu &ufBern. Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom
28.11.2014 Stellung genommen. Der Netzbetreiber tragt in seiner Stellungnahme
insbesondere vor, dass er sich mit der Festlegung der kalenderjahrlichen Erlésober-
grenzen in der zweiten Regulierungsperiode Strom einverstanden erklart. Hinsicht-

lich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen.
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L. Rechtliche Wiirdigung
1: Zustandigkeit

Zustandige Regulierungsbehérde ist gemal § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die

Landesregulierungsbehérde.

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fir das Land Nie-
dersachsen gemaf dem ,Verwaltungsabkommen Uber die Wahrnehmung bestimm-
ter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz” zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 {(Bekanntmachung: Nie-
dersachsisches Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom 07.12.2005; in Kraft seit
dem 08.12.2005) und der ,Ubergangsvereinbarung zum gekiindigten Verwaltungs-
abkommen Uber die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Niedersachsen® vom 10.12.2013/17.12.2013 (Bekanntmachung: Nie-
dersachsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom 29.01.2014, in Kraft seit dem
01.01.2014).

2. Ermittlung der kalenderjdhrlichen Erlosobergrenzen
nach § 4 ARegV

Die Festlegung der Erldsobergrenzen des Netzbetreibers fur die zweite Regulie-
rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1
Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV.

Die Regulierungsbehdrde bestimmt die Obergrenzen der zulassigen Gesamterldse
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlésobergrenze) gemalR § 4 Abs. 1
ARegV nach Mallgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-

derjéhrlichen Erlésobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Gemal § 1 Abs. 1 ARegV werden die Enigelte fir den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert finf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erldsobergrenze fiir jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlés-
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obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis

2018) ergeben sich aus Anlage 8.

Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt
in der zweiten Regulierungsperiode gemal § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

VPl
VPl g

EOt=KAdant+(KAvnb,o +(1—Vt)'KAb,0)'( ‘PFt]'EFt+Qt+(VKf—VK 0} + St

Zur Bestimmung der Erldsobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau gemal § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile (Kgny), die vorlibergehend nicht beeinflussbaren
(KA ynbo) und die beeinflussbaren Kosten (KAp,) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung
des gleichmaligen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V1) gemal § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren
Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert flr die um den sektoralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF ) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI/ VPl o)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF ) nach § 10 ARegV sowie der
Saldo des Regulierungskontos (S) nach § 5 Abs. 4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der fur die
zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8.

2A1. Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Emmittlung der ka-

lenderjdhrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundlage des § 6 ARegV. Fur die zweite Regulierungsperiode ist gemal § 6
Abs. 1 ARegV eine Kostenpriifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
StromNEV durchzufihren.

Die Kostenpriifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres. Dabei gilt gemafy § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-

derjahr, in dem das der Kostenprifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als
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Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprifung auf der

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011
ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehérigen An-

lagen 1 bis 3.

2.2, Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 ARegV

Von dem gemall § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Hohe der
nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA 4np.0) Zu bestimmen.

Im vereinfachten Verfahren gelten gemall § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der
nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8)

2.3. Ermittiung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV

Als voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA . 0) gelten geman
§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-
enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile (KA 4np, 0). Somit gilt:

KA ynbo = (GK — KA gnb, 0) * EW

In diesen sind gemaf} § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-
len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die
Hoéhe der voribergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren fur die zweite Regulierungspe-
riode einen gemittelten Effizienzwert gemaf § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Hohe von

96,14 Prozent

zu Grunde zu legen.
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Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein-
fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher
Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV fir
die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig-

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet.

Fir Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet.
Eine getrennte Berechnung fur Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi-
enzwert der Stromnetzbetreiber héher ins Gewicht fallt als derjenige fur Gasnetzbe-
treiber und tragt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche fiir Strom- und Gasnet-

ze Rechnung.

Die Begrindung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mdgliche
Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlose, die Zahl der Zahlpunkte oder Kunden. Als
Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht
standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abziglich der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich-
tungsmerkmal flieRen indirekt samtliche Strukturparameter ein, welche die Héhe des

Effizienzwertes beeinflussen.

2.4, Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile
nach § 11 Abs. 4 ARegV

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V1) gleich-
malig abzubauende individuelle monetédr bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschiossen sein muss
(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
bers (I o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA 4ne,0) und
den mit dem Effizienzwert gemall § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt:

lo = (GK — KA dnb,0) — (GK — KA gnp,0) * EW
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2.41. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemal § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.

Die Hohe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehdrde hat gemal
§ 16 Abs. 1 8. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er-
mittelten, monetér bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA )
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V ¢) rechnerisch innerhalb einer Regulie-

rungsperiode gleichmafig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fir die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemaf’
§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef-
fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemaf § 3 Abs. 2 ARegV fiinf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetar bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
nerhalb von funf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V )

von 0,2 * t.

Jahr t V,
2014 1 0,2
2015 2 04
2016 3 0,6
2017 4 0,8
2018 5 1,0

Die Hohe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8.

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

Gemal § 8 ARegV ergibt sich der Wert fiir die aligemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt veréffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-

dex (VPI). Fur die Bestimmung der Erldsobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird
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der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fiir das die Erlésobergrenze gilt,
verwendet (VPIl). Dieser wird ins Verhaltnis gesetzt zum VPI fur das Basisjahr
(VPlg).

Basisjahr ist gemaf § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011 GemaR Statistischem Bun-
desamt betragt der VPI fur das Jahr 2011 102,10 und fiir das Jahr 2012 104,10 (ab-
rufbar im Internet unter: htips://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche
nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI;/VPI der in Anlage 1 zu § 7
ARegV aufgefiihrten Regulierungsformel ergibt das Verhéltnis des VPI fiir das Jahr

2012 zum VPI fur das Jahr 2011 flir das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode
(2014) einen Inflationsfaktor in Héhe von 1,0196.

Fur die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be-
schlusskammer die relative prozentuale Veradnderung des VPl des Jahres 2012
(104,10) gegeniiber 2011 (102,10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor-
liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmaRig, da der Netz-
betreiber einerseits gemal § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erldsobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine moglichst sachgerechte Abschatzung der zu-

kinftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann.

Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer-
de diese nachfolgend, mit Ausnahme fir die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach-

kommastellen):

Jahr VP

2011 102,1
2012 104, 1
2013 106,1
2014 108,2
2015 110,3
2016 112,5

Fur das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemal ein
Inflationsfaktor in Hohe von 1,0396, fur das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-
ode (2016) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0599, fir das vierte Jahr der zweiten
Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0807 und fir das funf-
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te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Hohe von
1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt.
Die Inflationsfaktoren fir die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr — d. h. die
relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegeniiber dem VPI
des Basisjahres 2011 — ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro-

zentwert dargestellt:

Jahr VPI/ VPI,
2014 1,96%
2015 ~ 3,96%
2016 5,99%
2017 8,07%
2018 [ 10,19%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 beriicksichtigt (Anlage
8).

2.6. Genereller sektoraler Produktivititsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlésobergrenzen zu
bertcksichtigen, wie sich die Produktivitdt der gesamten Branche abweichend von
der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-
duktivitatsfaktor (PF ).

GemaR § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsfortschritts vom gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitatsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt.

In der zweiten Regulierungsperiode betrégt der generelle sektorale Produktivitatsfak-
tor fir Netzbetreiber jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof
hat die RechtmaRigkeit der Regelung (iber den generellen sektoralen Produktivitats-
faktor nach § 9 ARegV bestatigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.).

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF; als der generelle sektorale Produkti-
vitatsfaktor nach MaRgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitétsfaktors fur das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-

periode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
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anderungen des generellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode
(PFi) ergeben sich demgemal? mittels des folgenden Algorithmus:
PFi{=(1+0,015)*t-1.

2:Fs Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jahrlichen Erlosobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV
beantragt hat, wird Uber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV

Die Differenz zwischen den zulédssigen Erlésen und den vom Netzbetreiber unter Be-
ricksichtigung der tatsdchlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen wird gemaf
§ 5 Abs. 1S. 1 ARegV jahrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
gemal § 5 Abs. 1S. 2 ARegV fiir die Differenz zwischen den fur das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fiir die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen

und den in der Erlésobergrenze diesbezliglich enthaltenen Anséatzen.

Die Differenzen sind gemaf § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Héhe des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich geméall § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemaf § 5 Abs.
2 8. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo-
genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufs-

rendite festverzinslicher Wertpapiere inlédndischer Emittenten.

Ubersteigen die tatsachlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zulassigen Erlose
des letzten abgeschlossenen Kailenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
maRk § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach MaRgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jéhrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemal § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.
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Der Saldo des Regulierungskontos gem. § 5 Abs. 4 ARegV wird gem. Anlage SR
nebst den dazugehérigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden

Anpassungsbetrage werden in Anlage 8 ausgewiesen.

. Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG
.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

Gemal §4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Ver-
braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlésobergrenze jeweils
zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8
ARegV und volatilen Kostenanteilen gemaR® § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten
Festiegung der Erlésobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die-

sen Fallen nicht.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erldsober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegrindung in die Festlegung aufzunehmen
(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpfiichtung zur Anpassung der Erldscobergrenzen
wird daher gemaly § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdriicklich angeordnet. Hiermit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

Iv. Netziibergdange

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

GemaR § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen.
Nach MaRgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den
§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den

zulassigen Datentragern und Ubertragungswegen treffen. In Ausiibung dieser Be-
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fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestelit, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
ARegV eingehalten werden. Damit soll die Méglichkeit eroffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V., Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

Vi. Anlagenverweis

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehorigen Anlagen 1 bis 3
und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehdrigen Anlagen A1 bis A5 sind Be-

standteil dieses Beschlusses.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza-
gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es geniigt, wenn die
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift:
Schlof3platz 2, 29221 Celle) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Be-
schwerdebegrindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stitzt, enthalten. Die Beschwerde-
schrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet

sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 26.01.2015

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
Bender Petermann
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Anlage 8: Erlisobergrenzen 2. Regulierungsperinde (2014 - 2018) Stadlwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11

Neizbetreiberdaten Regulierungsdaten
a Vabraucherprels. Produkbvitsts. 1 - kummuliertar |
slrsiby
Netzbelreiber: |$tadiwerke Bad Sachsa GmbH Jahr gesambindex Faitor Vertahungsfaklor
BNR: 10000835 2013 102,10
NNR: 1 2014 104,10 0,015 0.8
Verfahren: Verginfachtes Verfahren 2015 106,14 0,030 0,6
Effizienzwert. |66,14% 2016 108,22 0,046 0,4
Basisjanr 2011 2017 110,34 0,051 0,2
2018 112,50 0,077 0
Berechnung der kalenderiahriichen Erasehergrenzen
Ospermaft richt bergs okl Kostendntele aus | Kostenanterle aus
f Kieht abgebaute | dom Verbrauchei-|  deni ganereliem
Jahr Eribsabergrerize beenfiusshars peolimnshar beeinfiussbara preisgesambtindex sektoraler Erwveiterungsfakior il Galdo Sonstiges
maeh § 4 ARegy | Kosteranteile nach: Kostenenteds paeh § Kot to GAbs 1 | Produitvititefakio Kostenantele Regufiernungskonto ’
§11 Abs 2AR2gY: 17 Abs 3 ARegV SRR0RCES Mch § [0l s
[ ARegy nach § S ARegV

2014

2015

2016

2017

2018
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Aniags 8: Erl 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018)

Stadiwerke Bad Sachsa GmbH

Berachnung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenzen in der 2 Regulierungsperiode

Gesetzliche Grundlage

Berechnung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen ]

Ausgangsbasis i r

e [ s

§ 6 Abs. 1 ARegV/ Basisjahr ]
§§ 1215 ARegV Anzuwandander Eizienzwert [ewa ]
Ausgangsnlveau |KAn-s= |
|§ 4 ARegV IErlqsobcrnumc IEOI I
L=
[§ 11 Abs. 2 ARegV Davernaf nicht beeinflussbare Kastensniaila Kadnb,t ]
Summe Kosten bzw. Erlesa
Satz 1, Nr. 4 arfordetllche Inanspruchnahia vorgelagerier Netzebenen
Satz 1, Ne, § Nachrlislung von Wechsalrichten nach § 10 Absatz 1 der Systemstabillilsverordnung
4 vermiedens Netzentgatiz im Sinne von § 18 der StromNEV, § 35 Abs, 2 EEG und § 4 Abs. 3
Az 1 N B
KWKG
{511 Abs. 3 ARegy I nicht [ ! [« eavnbe ]
§16Ab. 1 1V.m§34Abs 15 ARegV | VanteilungsTaktor fir den Atibau der ineflizlsnen [ee-w |
[516 Abs. 11000 § 34 Abs. 1 ARegy i den Abbiau der Ir Jv |
[577 Abs. 4 aRegy Beeinflussbarer - KAb.D)
Micht abgebaute beeinfiussbare Kostenanlaile {1 -V x KAy
|5 18 4bs. 2 ARegY Abgebeule beeinflusshars Kostenanieie Vix Kiyg
§ 8 ARepv des lauler den Jatues - vPil
§ § Abs. 1 ARegV Varbraucherpreisgesamtindex des Basis/ahres 1 VPl
5B ARegV Genereller sakloraler Produlttivilatsiakior -FFRt
Jahiliche ila "wnb® + 4" il VPI und PF
|§ 4.§ 10 ARegV Erveiterungsfakior ‘ EF, |
[otatie Kosararsats [+ v ]
mrame Kostenantails | Ve ]
[ 5508 4 ARegY | saide des Reguii [+5t
§4 Abs 4 Nr, 2 ARegV [t zumubare Harie |
Sonsliges +Sol

§ 26 Abs. 2 ARegV

MEA-Annuiiat
=

Vergleich mit BNatzA weoen BGH-Rechisprachung

AZ; BK8-12/0835-11
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Anlage B: grenzen 2. F

quiierungsperiode (2014 - 2018)

Berechnung der kalenderjabriichen Erlosobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode

Sladiwerke Bad Sachsa GmbH

Gesetzliche Grundlage

Berachnung der kalenderjdhrlichen Evlésobergrenzen

2016

N

2017

§ 6 Aba. 1 ARegV

Basisjahr

56 12-15 ARegV’ [Ewa
lAuwangerau [KA,M
|§4 ARegV ‘Enn;omgnme lsm
E1 Abs, 2 ARegV D nicht baai rizitel! HAdnb.t
Summe Keslen bew. Eriose
Salz 1, N, 4 P
Salz 1, W, 5 van Yern nach § 10 Atisalz 1 dar Systemstabiltatsvarordnung
Satz 1, Nr 8 vermiedene Netzenlgelta im Sinna von § 18 der StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3
KAK-G
[ 11 Abe. 3 ARegV Jv nicht [+ avano
[516 40 1 1¥mg3s aos maRregy | fur den Abbau der [+0-wm
[5 18 A 1 1 Ving 34 abs. 1o ARegY | fur den Abbau dar v
1;1 Abs. 4 ARegV * KAbG)
Nichl abgabaute besinllussbare Kostenanteie (1-¥)x Kaog
[5 10 Abs. 2 ARegv Abgana ViH Kion
§8 ARegv des laufenden Jahres - (vPit
§6 Abe. 1 ARegv des VPl
§ 9 ARagV Genereller sekloraler Pradukfivil distakie” - PFL
Jinrliche “eni” + “I" it VPl ung PF
‘; 4,§10 ARzgV isew»enm;nlm lEF,
Volalile Kostenanisile [+ v
[volatie Kostensteie Jviat
I §5Abs 4 ARegy |Saldo des Reguliarungskanias | + 5t
[54 805 4 nr. 2 ARegv nicht zumutbre Hata [ nz
sonstiges + Set
§ 26 Abs, 2 ARegV
MEA-ATnuAat
Vergleich mit ENetzA wegen BCH

AZ: BK8-12/0835-11
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% I Bundesnetzagentur

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH Az: BK8-12/0835-11

Zwischendokumentation

0. Vorbemerkung

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprifung erfolgt
nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie-
rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschafts-
jahres. Dabei gilt gemal § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der
Kostenprifung zugrunde liegende Geschaftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der
Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der Grundlage der Kostendaten
des Basisjahres 2011.

Zentraler Malstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe-
werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe-
werbsdefizit der Netzmarkte reagiert: Als natirliche Monopolisten besteht fiir die
Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation
strukturell wettbewerbsdefizitirer Markte zielt die Regulierung auf die Simulierung
von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb herausbilden wiirden. Funktionierte der Wettbewerb, hatte jeder
Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie
maéglich zu reduzieren. Monopolgewinne kdnnte er nicht erzielen.

Fur die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
fur die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1
ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 — 10) StromNEV zu ermitteln. GemaR § 4
Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten
nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori-
schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlése und
Ertrage nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemal § 10 StromNEV zu

berlcksichtigen.



Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen
Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang
nach einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG):

,Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsfiihrung, die denen
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen mussen,
unter Berlcksichtigung von Anreizen fiir eine effiziente Leistungserbringung und ei-
ner angemessenen, wettbewerbsfahigen und risikoangepassten Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals gebildet. [...] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden,
durfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb

nicht einstellen wirden, nicht berticksichtigt werden.“
1. Aufwandsgleiche Kosten

1.0. Allgemeines

Gemal § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach
Malgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu bertick-
sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er-
stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fiir die Elektrizitatsiibertragung und Elektrizi-
tatsverteilung zu entnehmen.

Gemal § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs.
StromNEYV statuiert, ist dabei die Berlicksichtigung von Plankosten und -erlésen aus-
geschlossen. Kosten und Erlése bzw. Ertrdge, die dem Grunde oder der Héhe nach
auf einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung
bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu beriicksichtigen.

a) Aufwandsgleiche Kosten

Aufwandsgleiche Kosten sind zu bericksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz-
betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kaosten eines effizienten und
strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden
Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).
Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug
zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht urséchlich aus dem Betrieb des Netzes

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht
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zu bericksichtigen. Demgemal sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem
Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitdten zu-
zuordnen sind, grundsétzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be-
riicksichtigungsfahig.

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet fur die Tatsache, dass die
geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden sind. Dies ergibt sich be-
reits aus der Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe-
sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgange sind der Beschluss-
kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele-
vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts-
ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behdrde, den Sachverhalt in eigener
Verantwortung aufzuklaren (§ 68 EnWG und 24 VwViG) stehen insoweit Obliegen-
heiten des Netzbetreibers gegenuber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt-
lungspflicht der Verwaltungsbehérde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa-
chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR
79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten
sind nicht anerkennungsfahig (so auch: OLG Dusseldorf, VI-3 Kart. 472/06 (V) und
BGH, EnVR 6/08).

b) Schliisselung von Kostenpositionen

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord-
nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als
Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten Uber eine verursa-
chungsgerechte Schllisselung dem Elektrizitdtstibertragungs- oder Elektrizitatsvertei-
lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schllissel missen sachgerecht sein und
den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlussel sind fir sachkundige Dritte
nachvollziehbar und vollstandig zu dokumentieren. Anderungen eines Schliissels
sind nur zuldssig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfir mafRgeblichen

Griinde sind nachvollziehbar und volistandig zu dokumentieren.

Die Darlegung einer sachgerechten Schlisselung kann durch Schilissel gestitzt
werden, die eine mdglichst grole Nahe zur tatsachlichen Kostenverteilung aufwei-
sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver-
teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit piausibler erscheinen, als Umsatz-
oder Gewinnschlussel. Die Beschlusskammer behélt sich somit vor auch sachge-

rechtere Schliusselungen zur Anwendung zu bringen.
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c) Besonderheiten des Geschiftsjahres

Soweit Kosten dem Grunde oder der Héhe nach auf einer Besonderheit des Ge-
schaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht, bleiben sie bei der
Ermittlung des Ausgangsniveaus unberiicksichtigt. Eine Besonderheit des Ge-
schéaftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch
wiederkehren, sondern ausschlieBlich, dem Grunde oder der Héhe nach, einmalig im
Basisjahri.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
liegt die Uberlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm-
ten Geschéftsjahres als Grundlage fiir die Festlegung der Erlésobergrenzen dann
gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschéfts-
jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 — ,EnBW Re-
gional AG"). Mit diesem Konzept ware nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos-
tenprifung 2011 auch insoweit Grundlage fiir die Festsetzung der Erlésobergrenzen
bildete, als dort Besonderheiten beriicksichtigt sind, die ausschlieBlich in diesem Ge-
schéftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten
dem Grunde oder der Héhe nach eine Besonderheit des Geschafisjahres darstellen,
wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Hohe nach nicht angefallen sind
und somit das Kostenniveau signifikant gegentiber den Kosten der Vorjahre erhéhen.

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset-
zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte
Hohe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Insofern erfillit § 4 Abs. 1
StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammen-
ballung mehrerer Jahre) oder besonders teure MaBnahmen in maximal der auf 5
Jahre verrateten Hohe anerkannt werden und nicht ggf. funfmalige Berticksichtigung

in der Kalkulation finden.

Die Berucksichtigung von Plankosten und -erlésen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV
ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom-
NEV bei der Durchfihrung der Kostenprifung zur Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlése bzw. Ertrage, die auf
einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV

ebenfalls nicht zu beriicksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem
==



Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen,
auf das sich die Kostenprifung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus-

gangsniveaus unbericksichtigt.

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Riickstellungen)
Ruckstellungen werden fir eine Verpflichtung, Uber deren Héhe und Eintreten Unsi-
cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Riickstellungen erfolgt im Wege einer
aufwandswirksamen Zufuhrung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit
hinreichend grofRer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann.

Gemal den Regelungen der StromNEV kénnen aufwandsgleiche Kosten gemafl §4
und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV
Uberfuhrt. Dementsprechend kénnen Zufuhrungen von Ruickstellungen sofern diese
betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschéaftsjahres darstellen als
Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrauche von Ruckstellungen

kdnnen nicht angesetzt werden.



1.1. Materialkosten
1.1.1. Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

G o Aufwendungen fiir die Beschaffung von Verlustenergie

Bei der Ubertragung von Elektrizitét in elektrischen Systemen entstehen zwangsléu-
fig Energieverluste in Form von Stromwé&rmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor-
matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaveriuste. In einem elektrischen
Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be-
trachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zahlung der Aus-
speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur-
sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver-
lustenergiebilanzkreis zu fuhren. Die im Rahmen dieser Kostenprifung relevanten
Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr
2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die
nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber fur das Kalender-
jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an.

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob
die relative Hohe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat
eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene
durchgefuhrt. Die Stichprobe, Uber die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150
Netzbetreiber in Zustandigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde
das Verhaltnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge-
speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er-
zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind
ggf. durch Konfidenzintervalle erhdht als Aufgrifisgrenze anzusetzen. Insgesamt ist
sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS [< 1,0 %];
MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor Uberschritten, so sind die ent-
sprechenden Mengen nicht berlcksichtigungsfahig, es sei denn, der Netzbetreiber
legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsachlich angefallen sind und die
Uberschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. Die Berechnung der
Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht.
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Nach Durchrechnung ergibt sich insgesamt eine Kiirzung des vom Netzbetreiber an-
gebenen Betrags um_

1.1.1.2. Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler
Erzeugungsanlagen

Unter den Aufwendungen fUr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu-
gungsanlagen sind Aufwendungen fir den EEG- und den KWKG-
Walzungsmechanismus sowie die Entgelte fir dezentrale Einspeisung gemal § 18

StromNEV dargestellt.

1.1.1.2.1.  Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-MaBnahmen)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergiteten Strom aus Erneuerba-
ren Energien bundesweit gleichmalRig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergltet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriecbenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhélt von diesem einen finanziellen Aus-
gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent-
sprechen dabei den Ertragen aus dem finanziellen Ausgleich.

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde
Effekte), werden lUber die Aufwandsseite neutralisiert.

Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Aufwendungen geltend ge-

macht.



11.1.2.2. Nach KWK-G

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwarme. Zur bundesweiten Vergleich-
maRigung der KWK-G-Férderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieBen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergiitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fiir den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Férderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erirage des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfugige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus.

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen
Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhéalt er vom Netzbetreiber
lediglich den KWK-Zuschlag vergutet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge-
lagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde
Effekte), werden iber die Aufwandsseite neutralisiert.
Der Netzbetreiber hat unter vorgenannter Position keine Aufwendungen geltend ge-

macht.

1.1.1.2:3. Nach § 18 StromNEV

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegeniber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu beriucksichtigen.

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich.



1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-MaBnahmen

Die Aufwendungen fur Einspeisemanagement — Malinahmen umfassen die Entscha-
digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemal §§ 11 und 12 EEG kdonnen Netzbetreiber
bei einer Netziiberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch-
stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem
EEG oder dem KWKG gefoérdert werden, eingreifen, um die stdrende Netzlberlas-
tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierflr eine Entschadigung.

1.1.1.3. Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Dieser auf tatséchlich gemessenen Werten beruhende Letztver-
brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein.
Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit geniigen, als
dass keine Uberhéhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden.
Als Vergleichsmalstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemaf

FSV Verlustenergie heranzuziehen.

Der Netzbetreiber hat hierrunter keinerlei Kostenangaben gemacht. im BAB-Bogen
sind jedoch unter Position ,1.5.13. Sonstiges” insgesamt_ﬂr Brenn —

fur den Energieverbrauch) enthalten. Diese Aufwendun-

und Treibstoffe und

gen wurden von Position 1.5.13. in Position 1.1.1.3. umgebucht.

1.1.1.4. Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen fiir
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen

Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte
aus Grinden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor
der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun-
gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be-
treiber von Elektrizitatsverteilernetzen wéhlen zwischen dem synthetischen oder dem
analytischen Verfahren.

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhéndler die erwarte-
ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be-
rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das

analytische Lastprofil hat fir den Netzbetreiber den Vortell, dass die gesamte Klein-
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kundenlast auf die Stromhandler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste-
hen keine Kosten fiir den Netznutzer.

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein-
kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhéndler speisen
Elektrizitat auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim
synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Héhe der Leistungsabweichung.
Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Handler
abzurechnen und somit fiir die Netzkosten neutral.

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos-
ten auf die Handler Uberwalzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer-
den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwiirdig, ob Uberhaupt

Kosten flr diese Position in den Netzentgelten berlicksichtigt werden kénnen.

Darliber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl
Kosten als auch Erlése generiert werden kdnnen. Je nachdem, ob der Differenzbi-
lanzkreis Uber- oder unterspeist ist, muss die Uberschiissige Energie verkauft oder
die bendtigte Energie gekauft werden. Erldse kénnen beispielsweise dann entstehen,
wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Uberschusses groRer ist als die
Ausgleichsenergiemenge zum SchlieBen der Licke. Erlose entstehen auch dann,
wenn der Verkaufspreis hoher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass sich Kosten und Erldse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die-
sem Grund halt es die Beschlusskammer fir sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un-
gunsten des Netzbetreibers keine Erlése oder Kosten bei der Bestimmung des Aus-

gangshiveaus zu beriicksichtigen.

1.1.1.5. Sonstiges
Unter dieser Position wurden Aufwendungen in Héhe von -ollumfénglich an-

erkannt.

1.1.2. Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen flir bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun-
gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen fir Blindstrom, fur Uberlassene
Netzinfrastruktur, fir singuldr genutzte Betriebsmittel, fir durch Dritte erbrachte Be-

triebsfihrung und fur durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistun-

gen dargestellt.
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1121 Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber
Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla-

ge 1 ersichtlich.

Zu den vorgelagerten Netzkosten zéhlen auch folgende Aufwendungen:

¢ Aufwendungen fUr Netzreservekapazitat (vgl. 1.1.2.1.a.)

¢ Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.)

¢ Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.)
» Aufwendungen fir Blindstrom (1.1.2.2)

* Aufwendungen fur singulér genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.)

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitit

Netzbetreiber haben die Méglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber
zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um héhere vorgelagerte Netzkosten auf-
grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen
oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Jahreshéchstlast und den Aufwendungen fur Netzreserveka-
pazitat. Die in der Erlésobergrenze enthaltenen Anséatze sollen wertméfRig dem Be-
trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber fur die
Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazitit in Rechnung gestellt

wird.

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemaR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern,
die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene
gemal § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8
zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fallen der Kostenwélzung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEYV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset-
zungen flir die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den

Netzbetreiber zu erbringen.
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11:2.%:¢. davon Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein
Aufschiag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der
Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er-
l6se des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des

Regulierungskontosaldos abgeglichen.

1.1.2.2. Aufwendungen fiir Blindstrom

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen
kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach
Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspatet auf (induktive Blindleistung).
Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber
erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach
(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte Uber-
schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz-

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen.

1.1.2.3. Aufwendungen fiir (iberlassene Netzinfrastruktur

Unter der Position ,Aufwendungen fiir Uberlassene Netzinfrastruktur® sind regelma-
Rig die sog. Pachtentgelte fir die Uberlassung betriebsnotwendiger Anlagegiter zu
erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder
teilweise nicht Eigentimer des entsprechenden Anlagevermdégens ist, sondern ihm
dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (,Pachtvertrag”) vom Eigen-
timer zur Nutzung, d. h. flr die Zwecke des Netzbetriebs, Uberlassen wird. Die aus
der Uberlassung des Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden
Kosten (,Pachtzins®) sind nur bis zu der Héhe anerkennungsféhig, wie sie anfielen,
wenn der Netzbetreiber Eigentimer der Anlagen wiare. MaRgeblich sind somit die
Kapitalkosten des durch den Verpéachter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen,
Zinsen und Gewerbesteuer). Fiir die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der
Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters malgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau-
kostenzuschisse sind zu bericksichtigen. Grundlage der Prifung und damit einer

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpachterbogen.
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1.1.2.4. Aufwendungen fiir singuldr genutzte Betriebsmittel

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird fir bestimmte Ausgangssituationen (singular ge-
nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin-
guldr genutztes Betriebsmittel, wenn ,ein Netznutzer samtliche in einer Netz- oder
Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschlieRlich selbst nutzt*. Das
kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn
mit dem 380-kV-Hochstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den
gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,angemessenen Entgelis® ermittelter
Wert, festgelegt.

Bei Aufwendungen fir singular genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde
nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Ab _1 Nr. 4 ARegV.

Der Netzbetreiber hat hier Aufwendungen in Héhe vonﬁngegeben. Diese
sind nach Ansicht der Beschlusskammer in die Position 1.1.2.1. Aufwendungen an
vorgelagerte Netzbetreiber umgebucht worden. Der Betrag als solcher ist weiterhin

vollstdndig anerkennungsfahig.

1.1.2.5. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung
Aufwendungen fir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung betreffen regelmailig Ver-
tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst-
leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Hohe anzusetzen, wie
sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen wirde.
Grundlage der Prifung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfuh-
rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fiir die sieben wertmalig groi-
ten Dienstleistungsvertrdge mit verbundenen Unternehmen i.S.d. § 6 b Abs. 2
EnWG. Maligeblich fiir die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten
Kosten sind somit die Kalkulationsmafstdbe nach der StromNEV.

Dariiber hinaus missen die Dienstleistungsvertrage einem Fremdvergleichsmafistab
standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergitungssatze ist
vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. |. d. R. hat der Netzbetreiber in
nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat
bzw. die Vergabe von Dienstleistungsauftrdgen im Wege der Ausschreibung erfolgt
ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung kostenseitig nattrlich nicht
den Wert Ubersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff.
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1.1:2.8. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instand-
haltungsleistungen

FUr die Aufwendungen fur durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen sind die gleichen MaBstabe heranzuziehen wie fir Aufwendungen fur durch
Dritte erbrachte Betriebsfiihrung. Es gelten daher die Ausflihrungen zu 1.1.2.5 ent-

sprechend.

1.1.2.7. Sonstiges
Die vorgenannte Kostenposition von-wird vollumfénglich anerkannt.

1.2. Personalkosten

Personalkosten setzen sich aus den Kosten fiir Gehalter und Léhne (Lohnkosten),
aus den Kosten fur soziale Aufwendungen gem. § 275 |l Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan-
teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren-
ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei-
willigen Personalnebenkosten gem. § 275 Il Nr. 8 und lll Nr. 7 HGB (Aufwendungen
flur Altersversorgung und fur Unterstlitzung, z.B. Zuschisse an Pensionskassen,
Gratifikationen, Werkkiichen, Werkswohnungen, Unterstutzungseinrichtungen, Aus-
gaben fiir kulturelle und sportliche Férderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen.
Anerkennungsfahige Personalkosten mussen sich immer auf einen Arbeitnehmer

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen.

1.2.1. Léhne und Gehélter

Unter der Position Léhne und Gehélter werden die Bruttobetrdge der Arbeitsentgelte
zusammengefasst. Zu Léhnen und Gehéltern gehdren alle Vergitungen, die die Be-
legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschaftsfihrer sowie Mitglieder
des Vorstands erhalten, gleichgiiltig in welcher Form sie gewéhrt werden, also auch
Sachbeziige, Aufwandsentschadigungen etc. Die Buchung von Léhnen und Gehal-
tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege fur berech-
nete und gezahlte Lohne und Gehalter kénnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein.

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe-

der

¢ beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in

(1) Léhne und Gehélter sowie
-14 -



(2) soziale Abgaben und Aufwendungen flr Altersversorgung und fir Unter

stiitzung
oder

¢ beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos-

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeiibten Betriebs- und Personalratsta-
tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und
Kosten von Betriebskindertagesstatten fiir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehdrigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un-
ter 1.2.1. aufgefihrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31.
Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmalig neu zu-
zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das Ubliche MaB

nicht Gberschreiten dirfen.

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Un-
terstiitzung

Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB (Ar-
beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und
aus den freiwilligen Personalnebenkosten gem. § 275 1l Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB
(Aufwendungen flir Altersversorgung und fir Unterstlitzung, z.B. Zuschiisse an Pen-
sionskassen, Gratifikationen, Werkkichen, Werkswohnungen, Unterstitzungseinrich-
tungen, Ausgaben fir kulturelle und sportliche Foérderung der Belegschaftsmitglie-
der).

1.2.2.1 Altersversorgung

Gem. § 275 1l Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB kdénnen Aufwendungen fur die Altersversor-
gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fiur die Kalkulation von Bedeutung sind.
Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubernahme jeglicher Aufwendungen in
die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fur Unterstiitzung) sind der Hoéhe nach anerkennungsfahig,

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhaltnis stehen. Ein effi-
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zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter
Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb Uber den Er-
I6s durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli-
chen Altersversorgungsmafnahmen und Aufwendungen fir Vorruhestandsregelun-
gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Mal} begrenzt. Die Anspriiche der Ar-

beitnehmer selbst werden durch diese Priifung nicht betroffen.

Die Finanzmittel der gesammelten jahrlichen Zufihrungen zu den Rickstellungen fir
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1.

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

Kosten fur soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB
(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind
agf. beriicksichtigungsfahig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi-
zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Uber-

nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung.

1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemaR § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsachlichen Auf-
wandshéhe zu bericksichtigen, héchstens jedoch in der Héhe kapitalmarktiblicher
Zinsen fur vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-

sprechen.

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht hinrei-
chend sicher erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine
individuellen Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gultigen
Kreditkonditionen entsprachen. Zur Priifung der Angemessenheit sind hierfir Plausi-

bilisierungszinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die er-
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héht um einen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausflhrungen zur Eigenkapital-
verzinsung) widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit erge-
ben sich die Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deut-
schen Bundesbank veréffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
landischer Emittenten — Anleihen der 6ffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festver-
zinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten — Anleihen von Unternehmen (Nicht-
MFls) und der Umlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen — Hypo-
thekenpfandbriefe und der Addition eines Relevanzabstandes in Hohe von 0,1%.
Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren,
sind grundsatzlich anzuerkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau
niedriger liegt, es sei denn, dass eine Umfinanzierung unter Beriicksichtigung etwai-

ger Vorfalligkeitsentschadigungen zu geringeren Kreditkosten fiihren wirde.

Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen
Betrage fur ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genannten
jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betrdgen korrespondierenden Zinssatze tUberhéht
sind, wenn diese (ber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall
wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11° zudem das durchschnittlich gebundene

Kapital des Kalenderjahres 2011 fur das jeweilige Darlehen herangezogen.

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position ,1.3. Zinsen und ahn-
liche Betrage” ergebenden Kirzungsbetrage werden vereinfachend in der Position

,1.3.3. gegeniiber Kreditinstituten® in Summe verbucht.

Der Netzbetreiber hat ingesamt als Zinsaufwendungen einen Betrag in H&he von
- angegeben. Nach Durchrechnung der Fremdkapitalzinsen, die der Netzbe-
treiber im Darlehensspiegel eingetragen hat, ergibt sich eine Kiirzung von -
und flhrt somit zu einem anerkennungsfahigen Betrag in Hohe von-
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1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziieten Unternehmen bedirfen stets
einer kritischen Uberpriifung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewdhlten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundsatze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-
starkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiiblichkeit der Kreditbedingungen.

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht
Es gelten die Ausfithrungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend.

1.3.3. gegeniiber Kreditinstituten

Zinsen fur Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern
sind grundsatzlich zu beriicksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber glinstige-
re Kreditaufnahmeméglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfligung
standen. Sollten sich bei der Prifung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss
der Netzbetreiber darlegen, dass keine glnstigere Finanzierungsmaéglichkeit be-

stand.

1.3.4. Sonstiges
Zu der Thematik Rickstellungen siehe die Ausfuhrungen unter 3.1.4.2.1

1.4. Sonstige Steuern
Betriebssteuern sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfahige Betriebsaus-
gaben sind. Die kalkufatorische Gewerbesteuer gemall § 8 StromNEV stellt keine

Betriebssteuer dar.

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhaiten aufwandsgleiche Kosten fir
Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebih-
ren und Beitrdge, Versicherungen, Birobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post
und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei-
sen und Auslésungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein-
zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte
oder Gemeinden nach Malgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie fur Sonstiges. Die

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansatze sind
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einer Einzelfallprifung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei-
nerungsfahige Grundsatze bei der Prifung beriicksichtigt wurden, sind diese im Fol-

genden erganzend erladutert.

1.5.1. Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fir die Ein-
raumung des Rechts zur Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fur die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher H&-
he).

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiihren und Bei-
trage

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elekirizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten flr Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten,
Gebiihren und Beitrage zu verbuchen. Die Vereinbarung marktiiblicher Ansatze ist

vom Netzbetreiber darzulegen.

1.5.3. Versicherungen
In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fur Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen)

zu verbuchen.

1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften
In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Birobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu-

chen.

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und dhnliche Kosten
In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen (Porto-)Kosten fur Post, Fracht und &hnliche Leistungen zu verbu-

chen.
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1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Rechts- und Beratungskosten missen einem Fremdvergleichsmalistab standhalten.
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie-
rung von Beratungsleistungen gunstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver-
gleiche anzustellen. Fur andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass
die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten
VergUtungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen mussen sich
auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitaten

Zu achten.

Der Netzbetreiber hat hierrunter Kosten in Hohe von -aufgefi]hrt. Nach
Durchfiihrung eines Mehrjahresvergleichs hat sich aus Sicht der Beschlusskammer

eine aulerordentliche Steigerung der Kosten dargestellt.

2007 2008 2009 ] 2010 2011

GuV = -

8.6. Rechts- und Beratungskosten

Aus diesem Grund sieht die Beschlusskammer den Anstieg der Kosten als Beson-
derheit des Geschaftsjahres gemal § 6 Abs. 3 S.1 ARegV an. Kalkuliert wird folglich

mit einem Mittelwert der Jahre 2007-2011, dieser betragt
Es erfolgt eine Kiirzung des 0.g. Betrages um uf

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

Der Netzbetreiber hat fir die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen
Betrag in Hohe von-eltend gemacht. Die Aufwendungen fir Sponsoring,
Werbung und Spenden sind nicht zu berlicksichtigen. Es handelt sich bei den gel-
tend gemachten Aufwendungen fir Sponsoring, Werbung und Spenden generell um
Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 Strom-
NEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsin-
strumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berlicksichtigungs-
fahig. Aus der naturlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass sol-
che Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der
Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen kénnen, da die Netznutzer regel-
mapig keine Wahlméglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der
mit Werbeaktivitdten verbundene Imagegewinn ist — bedingt durch das Monopol ei-

nes Netzbetreibers — fiir den Elektrizitatsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile,
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sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb.
Hiervon werden Aufwendungen flr sog. aufgabenorientierte Kommunikation (Perso-
nalwerbung, gesetzliche Verdffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. Die Beschluss-
kammer hat aus diesem Grund die angesetzten Kosten in Héhe von voll-

standig gekirzt.

1.5.8. Reisekosten und Auslésungen
In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-

triebsnotwendigen Kosten fir Reisen und Auslésungen zu verbuchen.

1.5.9. Bewirtung und Geschenke
In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes
nachweislich betriebsnotwendigen Kosten fur Bewirtung und Geschenke zu verbu-

chen.

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

in dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fur Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der
Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt-

schaftsgiter auszugehen.

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be-
riicksichtigungsféhig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kdn-
nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos-
ten und Baukostenzuschisse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen
aufgrund der Zahlungsunfihigkeit eines Handlers. In keinem Fall kdnnen Forde-
rungsausfalle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau-
schalwertberichtigungen geschlisselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls
der Endkunden tragt der ,assoziierte® Vertrieb. Bestlinde die Mdglichkeit Forde-
rungsausfalle anteilig auf den Netzbetrieb zu Ubertragen, wirde dies zu einer
Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritth&dndlern fihren, da der Netzbe-
trieb keine Forderungsausfalle von Dritthandlern Ubernehmen wirde.

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Ubrigen nur dann beriicksichtigungs-
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fahig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt.
Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgiiltigen Forde-
rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge-
schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren
mangels Masse eingestellt). Darliber hinaus steht die Existenz einer Versicherung
gegen Forderungsausfalle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein-
bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist
vom Netzbetreiber ausfuhrlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Hohe des
Forderungsausfalls, der durchgefilhrten MaRnahmen im Rahmen der versuchten Bei-

treibung etc. darzulegen.

1.6.12. Zahlungen an Stidte oder Gemeinden nach MaBgabe von § 5 Abs.
4 StromNEV

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MalRgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen.

1.8.13. Sonstiges

Far diese Position gelten die vorstehenden Ausfiihrungen gleichermalen.

In vorgenannter Position hat der Netzbetreiber insgesamt Aufwendungen in Héhe
VO angegeben. Laut BAB Einzelaufstellung sind unter dieser Position auch
Kosten in Hohe von-ﬂ‘Jr Betriebsverbrauch enthalten. Diese wurden von Posi-
tion 1.5.13. nach 1.1.1.3. umgebucht. Folglich mindert sich die 0.g. Summe auf

-als anerkennungsfahigen Aufwand .
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2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermdgens sowie Ermittlung
der kalkulatorischen Abschreibungen

PlanméaBige oder auflierplanméalige Wertminderungen von Vermogensgegensténden
werden in der Abschreibung erfasst. Die fur die Netzentgeltkalkulation mal3gebliche
Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4
und 5 StromNEV nicht wertmaRig aus der GuV bertragbar. Diese wird stattdessen
auf Grundlage des § 6 StromNEYV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den
handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewahrleistung eines langfristig angelegten,
leistungsfahigen und zuverldssigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der
betriebsnotwendigen Anlageglter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz-
kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV).

Fir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermogens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun-
gen ist gemalk § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegitern, die
vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegitern, die ab dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage).

Bei Altanlagen werden fur den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermégens (ma-
ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fir die weiteren Berechnungen herangezogen
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Fir den fremdfi-
nanzierten Anteil des Anlagevermdégens bilden die jeweiligen historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die weitere Wertermittlung
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom-
NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahreshezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4

StromNEV) zu ermitteln.

Dementsprechend sind zunachst die origindren historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu identifizieren. Netzkaufe und vergleichbare Fallgestaltungen dir-
fen nicht dazu fuhren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfaischt werden. Daher
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ist sicherzustellen, dass derartige Wertansatze nicht an die Stelle der origindren An-
schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs-
und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An-
schlieend sind aus den origindren historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten
Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu kdnnen. Aus der gewichteten
Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird

schliellich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt.

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2
StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten

Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entscheidend bei der firr die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie
den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3
und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung
der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver-
bietet es grundsatzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rick-
rechnung anhand zeitnaher Ublicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter

Einbeziehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln.

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermdogensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermégen gehdren alle Vermégenswerte, die dem
Ablauf des Geschaftshetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermégensteile sind nicht anzusetzen. Das MengengerUst darf somit nur in Betrieb

befindliche Vermdgensgegenstande umfassen.

Nicht aktivierten sondern z.B. (ber Instandhaltungsaufwand finanzierten Vermé-
gensgegenstanden fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt
werden muss, dass diese Betrdge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur-

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel-
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lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansatze der Anschaffungs- und
Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz-
stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berucksichtigung fand. Die aufgrund des
Entfallens einer jahrlichen Prifung eroffnete Moglichkeit, Aktivierungswahlrechte
starker als bisher zu nutzen und Instandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu
gestalteten Mehrkosten fiihren. Der ersparte Aufwand wirde sonst zweimal zuriick
vergiitet, zundchst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlds-
obergrenze und dann in Form erhéhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch).

2.1.1 Ubergang von Netzen
GemalR §6 Abs. 2 8. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen

Abschreibungen fur den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung
erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,historische Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten®) auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine
Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederaufiebens kalkulatorischer Restwerte,
insbesondere auch im Falle einer Verénderung der urspringlichen Abschreibungs-
dauer. Nach der ausdricklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot
der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhaltnisse
oder der Begrundung von Schuldverhdltnissen. In den genannten Vorschriften
kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder
vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhéhung der beriicksichtigungsfahigen
Netzkosten filhren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer
an moglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingerdumt. Ihre sachliche Grundla-
ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor-
gungsnetze als natirliche Monopole, die den Netznutzern regelmafig keine wetthe-
werblichen Ausweichmaéglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund
ihrer systematischen Stellung den Ubergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.
D.h. unabhangig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhangig von der
Anderung von Eigentumsverhaltnissen oder der Begriindung von Schuldverhaltnis-
sen, darf kein Vermégensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht

werden.

Fur den Fall von Netzk&ufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch
eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf-
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preis fur erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW
Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV durfen die Abschreibungs-
grundlagen nicht verandert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt
nur einmal und ohne Erhdhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden
kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt (iberdies ausdriicklich kiar, dass
das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentimerwechsels
gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veranderung der Abschreibungsgrundlage
explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen ,Kaufering“-
Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fur die
StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.)

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkaufen gemacht. Die Be-
schlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkdufe der Netzbetreiber nicht er-
folgt sind. Sie behalt sich eine Ricknahme oder einen Widerruf der Festlegung der
Erldsobergrenzen fur den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei-

nen Netzkauf getatigt haben sollte.

2.1.2 Veranderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermdgensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermégen gehéren alle Vermégenswerte, die dem
Ablauf des Geschéaftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige

Vermdogensteile sind nicht anzusetzen.

Entscheidend bei den fur die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass
sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6
Abs. 3 und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be-
grundung der erstmalig aktivierten originaren Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Neubewertungen und Umbuchungen sind fur die kalkulatorische Bewertung in der
StromNEV unzulassig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5
StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in
der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die
Kalkulationsvorgaben folgend — samtliche Veranderungen, z.B. aufgrund erlaubter
degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsatzlich unzuldssig. Lediglich
wenn ein Wirtschaftsgut die Sphare der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus
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dem Anlagevermdgen verlasst, ist die Berechnungsgrundlage originarer Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten auer Ansatz zu bringen. Analog sind auch séamtliche
nachtragliche Veranderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht be-
ricksichtigungsféhig. Diese gelten als neue originare Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die
einmal gewahlte Nutzungsdauer und das urspriingliche Zugangsjahr sind unveran-
dert fortzufilhren, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver-

bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen.

Neben den origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Mallgabe
des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEYV die jeweils fir eine Anlage in Anwendung gebrachte
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer fur die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab-

schreibung unveréndert zu lassen.

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit
den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den
jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses [BK8—-05/193] be-
reits geprift und festgestellt und sind grundsatzlich unverandert fortzufiihren, es sei
denn Anlagenabgénge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den
Anlagengruppen oder Verdnderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-
Vorgaben insofern nicht nachzuvoliziehen und unzuldssig, da durch die entspre-
chenden Veranderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in
Ansatz gebracht werden kdnnten. Die Beschlusskammer ergénzt Zugange im Anla-
gevermdogen der Jahre 2007 — 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und

Herstellungskosten.

2.1.2.1 Abgidnge im Anlagevermdgen Altanlagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig auler Betrieb genommener Vermo-
gensgegenstdnde sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermdgensgegenstand be-
riicksichtigungsfahig. Anlagengter, die vorzeitig auler Betrieb genommen werden,
fuhren insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begrindung der erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku-
latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und flhrt zu
einer Sonderabschreibung in Héhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-
tes, etwaige Erlése aus der Verdufterung des Anlagengutes sind dabei Kosten min-

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer beriicksichtigt insofern die Anlagenabgén-
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ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder-
abschreibung in Héhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr
auftritt. SchlieBlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen-
gutern des gemeinschafilich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens
als Anlagenabgang zu klassifizieren.

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prifrechnung grundsatzlich die histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprifung
mit den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsjahren und Zuordnungen zu
den jeweiligen Anlagengruppen — bereinigt um Netzzugange oder -abgange und An-

lagenabgange - zugrunde.

2.1.2.2 Zugédnge im Anlagevermdgen Altanlagen

Als nachtragliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten
einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachtraglich erhdht werden.
Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachtraglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begrindung der ur-
sprunglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben
geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden.

2.2. Tagesheuwerte

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati-
on bei der Netzentgeltkalkulation zu bericksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-
wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf
entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermdglicht werden, das Anlagevermdgen
zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be-
wertungsmalfstabe fir Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer-
haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden.

Fir den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine
Indizierung maRgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages-
neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Beriicksichtigung der
technischen Entwicklung maRgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer-
tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so
die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln.
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Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des
Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 2013 Nr.50,
21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemalk § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1. fur die Anlagengruppe der Grundstiicksanlagen und Gebaude der Anlage 1
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebdude , Bauleistungen am Bauwerk,
ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur
die Bauwirtschaft);

2. fur die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und
b) der Index Andere elektrische Leiter fiir eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent;

3. fur die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes flr die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent,

b) der Index Andere elektrische Leiter fur eine Spannung von mehr als 1
000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und

c) der Index Turme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)
mit einem Anteil von 35 Prozent;

4. fur die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1
a) die Indexreihe Ortskanéle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und
b) der Index fur Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi-
neraldlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent;

5, fur alle ubrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe I.1.
Grundstiicke der Anlage 1, ist die Indexreihe flr Erzeugerpreise gewerblicher
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Produkte gesamt (ohne Mineralélerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt,

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte

Die jéhrlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der
Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei-
den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass fir Altanlagen — im Ge-
gensatz zu den Neuanlagen — eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemal
§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun-
gen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEYV jahreshezogen zu ermitteln. Daflr ist nach
§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge-
schaftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte.

Grundstiicke kdénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstlicke im Rahmen der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen sind. PlanmaBige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fir
solche Vermdgensgegensténde zuldssig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei
sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermégensgegen-
standes ergeben muss, was bei Grundsticken gerade nicht der Fall ist. In der Kon-
sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fur Grundstlicke keine
begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie
z. B. Bauten, Grundstiicksanteile enthalten sind, milssen diese Positionen um die

Grundstiicksanteile geklirzt werden.

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Die kalkulatcrischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Beriicksichtung der
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2
S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu
Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-
guote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte
Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi-
talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1
i.V.m. §6Abs. 38.1und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).
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Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch §6 Abs. 2, 5i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV
geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender

Formel zu ermitteln:

Restwert .y, ; Restwert e

x EKQuote +

x FKQuote
Restnhutzungsdauer, Restnutzungsdauer,

Kalk. Jahresabschreibung, =

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und
der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel
beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta-
gesneuwerten und der Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Neuanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je-
weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab-
schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt
sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewahlten Nutzungs-
dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt fur Neuanlagen gemaR
§ 6 Abs. 4 StromNEV.

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische
Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel
zu ermitteln:

AK/HK,
ND,

Kalk. Jahresabschreibung. =

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens
Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr
bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

For die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1
StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdégens fir den eigen-

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fur den fremd-
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finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku-

mentieren.

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan-
lagegiter der kalkulatorischen Abschreibung tatsachlich zu Grunde gelegten Nut-

zungsdauern heranzuziehen.

Fiar die Falle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern
Uber Jahrzehnte hinweg mdglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-
geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der
tatsachlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) méglich ist.

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun-
destarifordnung Elektrizitat (vom 18.10.1989, BGBI. | S. 2255; BTOEIt) Kosten des
Elektrizitatsversorgungsnetzes zu bericksichtigen waren und von Dritten gefordert
wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-
waltungsvorschriften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Erléslage im Tarif-
genehmigungsverfahren jeweils zulassigen Nutzungsdauern der Ermittiung der Kos-

ten zu Grunde gelegt worden sind.

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittiung zu berlcksichti-
gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom-
preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizitat eingeflossen sind. Denn die
Netzkosten sind bei den friher Gblichen integrierten Versorgungsunternehmen not-
wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen
der den Landern obliegenden Anwendung der BTOEIt in der Vergangenheit durch-
aus unterschiedliche Abschreibungszeitrdume anerkannt. So waren in einzelnen
Landern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zuléssig. Die Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten
bei der Netzentgeltkalkulation berlicksichtigt werden missen. Soweit also wahrend
der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kiirzere Abschreibungszeitraume
in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getétigten Ab-
schreibungen Uber die Strompreise regelmaRig bereits erhoben worden. Diesen Um-
stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu bertcksichtigen, wiirde zu unberechtigten
erhéhten Abschreibungen filhren. Es kdme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab-
schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7
StromNEV verboten sind. Uberdies wiirde die unvollstandige Beriicksichtigung be-
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reits erfolgter Abschreibungen zu einer Uberhéhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals und mithin der zulassigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEYV flihren.

Sind Uiber Anlagegiiter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver-
fugbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erflllt,
ist § 32 Abs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der
kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermégens die unteren Werte der in
Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern

zu Grunde gelegt worden sind.

Far die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein-

zelnen:

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der
angesetzten Nutzungsdauer gegeniiber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor-
genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut-
zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu

verteilen.

In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen
Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulassiger Nutzungsdauer auf be-
triebsgewohnliche Nutzungsdauer) sind zu beriicksichtigen. Dabei ist ausschlieBlich
der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver-

anderte Restnutzungsdauer zu verteilen.

Ist eine Anderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan-
genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten,
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei
mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig).

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest-
wert des Sachaniagevermdgens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent-

spricht.

Fur eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu-
grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene
Ermittlung (Prifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32
Abs. 3 StromNEV durchgefiihrt.
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Ausgangspunkt dieser Prifrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt

.B2“ des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH o steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1997

o seit 1.1.1998 betriebsgewshnliche Nutzungsdauern (entsprechen
den jeweiligen Untergrenzen der Nutzungsdauern nach Anlage 1
StromNEV)

Bei der Emmittlung der anerkennungsfahigen Restwerte wurde vereinfachend und
nicht zuungunsten der Antragstellerin unterstellt, dass die Abschreibungen des Jah-
res 2004 auf der Grundlage der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage

1 StromNEV ermittelt wurden.

Zulassige Nutzungsdauern fir die Ermittlung des kalkulatorischen Restwertes

Anlagengruppen Steuverliche Nutzungs- StromNEY
dauern

Kabel 220 kV 35 40
Kabel 110 kV 35 40
Kabel Mittelspannungsnetz 35 40
Kabel 1 kV 25 40
Kabel Abnehmeranschlisse 25 35
Freileitungen 110-380kV 35 40
Freiteitungen Mittelspannungsnetz 30 30
Freileitungen 1 kV 30 30
Freileitungen Abnehmeranschliisse 30 30
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schalter 20 35

Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-,

Fernmelde-, Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteue-

rungsanlagen einschliefilich Kapplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 20 25
Sonstiges 20 20
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 25
Hauptverteilerstationen 20 25
Ortsnetzstationen 20 30
Kundenstationen 20 30
Stationsgebaude 20 30
Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 20 25
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzilge einschlieRlich Laufschienen,

Aussenbeleuchtung in Umspann- und Schaitanlagen 20 25
Schalteinrichtungen 20 30
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanla-

gen, Strom- und Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen 20 25
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschranke 20 30
Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfédnger 15 20
Fernsprechleitungen 10 30
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Fahrbare Stromaggregate 15 15
Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen 12 25
Betriebsgebiude 50 50
Verwaltungsgebidude 50 &0
Geschéaftsausstattung (ochne EDV, Werkzeuge/Gerite) 10 8
Werkzeuge/ Geréte 10 14
Lagereinrichtung 10 14
Hardware 3 4
Software 3 3
Leichtfahrzeuge L3 5
Schwerfahrzeuge 7 3

2.3.4 Beriicksichtigungsfihige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Restwerte des Sachanlagevermogens
Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermégens zu Anschaffungs-

und Herstellungskosten (fur Alt- und Neuanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen
— und zu Tagesneuwerten fur Altanlagen — ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup-
pen — wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsétzen ermittelt und ergeben
sich — jeweils gesondert fur den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entféllt — aus
Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermo-

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3.

Die Anfangs- und Endbesténde der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever-
mogens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (flir Neuanlagen) wurden nach
den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert
nach Anlagengruppen — aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte
Sachanlagevermégens zu Tagesneuwerten (fur Altanlagen) — gegliedert nach Anla-

gengruppen — finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3.

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (origindre Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus

Anlage 3.
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g, Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gem. § 7

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund-
lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital
ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Beriicksichtigung der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der

1 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen-
kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und

4, Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be-
triebsnotwendigen Umlaufvermégens unter Abzug des Steueranteils der Son-

derposten mit Ricklagenanteil
und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermégens gemal § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei
Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens gemal §
7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf
Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Fur Neuanlagen
erfolgt die Restwertbestimmung gemal § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschliel3-
lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstiicke sind hierbei
gemal § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten anzusetzen.

Gemal § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten
des Sachanlagevermégens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzanlage- und Umlaufvermégens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen
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Restwerte des Sachanlagevermdégens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der
Restwerte des Sachanlagevermoégens zum Jahresende 2011 und der Jahresab-

schreibung 2011 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt
keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermogens, da dieser grundsatzlich Null betragt. GemaR § 7 Abs.
1 8. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand
und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti-
tat gemal § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB missen die Wertansatze der Eréffnungsbilanz
des Geschéftsjahres im Basisjahri. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi-
lanz des vorhergehenden Geschaftsjahres Ubereinstimmen. Da in der Schlussbilanz
des vorhergehenden Geschéftsjahres die erst im Basisjahri. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV
aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein kénnen, betragt der
anzusetzende Jahresanfangsbestand flir im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null.

Zur Festlegung der Basis fur die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der
StromNEV in funf Schritten zu erfolgen:

(1.)  Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote
(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV),

(2.) Ermmittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§7 Abs. 1 S. 2
StromNEV),

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigenden Ei-
genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV),

(4.) Emmittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und

(5.) Emittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV).

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgefthrten
Vermégenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht iiber die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An-

lage 2.
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3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV
Gemald § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und
den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermdégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV f). Dabei wird auch das
betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver-
mdgens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet.

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen:

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermdgens
zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufvermégen

Grundstucke zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendiges Vermégen | (BNV 1)

— Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK [}

+ + +

Gemal § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV st fir jede einzelne Position, die in die Berech-
nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einflielt, der Mittelwert aus dem Jah-

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen.

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermégens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlageglter des Sachanla-
gevermdgens mit denjenigen Restwerten zu bericksichtigen, die bei der Bestim-
mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darliber hinaus fin-
den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlageglter des Sachan-
lagevermégens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlick-
sichtigung, z. B. immaterielle Vermégensgegenstinde des Anlagevermégens sowie

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.
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Die bertcksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermdgens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fur Altanla-
gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fir Neuanlagen ergeben sich

aus Anlage 2.

3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf-
vermégen

Voraussetzung fur die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermégen ist
gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fur die
Durchfuhrung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heilt, bei deri. S. d. §§ 4 ff.
StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs-
notwendigkeit maRgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermdgens kann
nicht mit dessen bilanzieller Beriicksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen-
den Jahresabschlusses begriindet werden. Kirzungen bei Finanzanlagen und beim
Umlaufvermdgen haben keine Kirzung des abschlieBend in § 7 Abs. 2 StromNEV
definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein héheres Abzugskapitals ein
héheres Umlaufvermdgen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl.
BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs-
buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind fur die vorliegen-
de Betrachtung ebenfalls nicht mal3gebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR
6/08, Rn. 45).

Dariber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermd-
gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um
Bestandsgrélken zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver-
anderte Bericksichtigung dieser Stichtagswerte fuhrt im Rahmen der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital-
verzinsung -, die bezogen auf ein vollstédndiges Jahr ermittelt werden. Fir den Ge-
schéftshetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass
der Bestand des Umlaufvermégens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der
Bestand zum Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf ei-
nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die
Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung
nachhaltig gefahrdet wird, ist die Erhéhung der kostenmindernden Erlése durch eine
Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba-
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sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermégenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf
einer ineffizienten Verzinsung zunéchst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo-
sition berucksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin-
sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverldngerung kann
das Gesamtkapital erhéht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verdandern
sich. Im Ergebnis wirde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins Leere
laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu-
wider.

Dartber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi-
lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent-
scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermogen er als effizient fur seinen
Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber
orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe-
standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt
hatten.

Hieraus folgt die Prifung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos-
tenmindernde Erloése in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Vertrage, die einem
Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist
z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewahrtrager zinslos (berlassen
worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe
durch die Erhéhung der kostenmindernden Erlése gutzuschreiben.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht
dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da-
mit wirde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus-
fuhrt, ,das mit der Eigenkapitalguote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte
Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf héchstens 40% zu begrenzen, well
sich eine héhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen
wiirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen wiirde
vielmehr dazu filhren, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also
ein Ergebnis entstinde, das sich noch weiter von dem Leitbild des
§ 21 Abs. 2 EnNWG entfernen wlirde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche
Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um-

laufvermégen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukinftige Investitionen
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bildet [...] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen tber das Anlagevermégen®
(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.).

Sollte die Zahlungsfahigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewahrleistet sein, kann dieser sich
auch kostenguinstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs-
verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien-
ten ,Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermégensgegenstéande
bedarf es hierflur nicht. SchlieRlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi-
ves Ansparen geldnaher Vermogensgegenstande fur Re-Investitionen unter Effi-
zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermégen wiirde dazu fiih-
ren, dass der urspriingliche Investitionsbetrag 40 Jahre und langer in voller H6he zu
verzinsen wére, wahrend die tatsachliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so
hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemaR § 4
Abs. 1 StromNEV nicht zu berlicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der
Netznutzer widerspriche den Grundsatzen einer effizienten Betriebsfiihrung. Nach
diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des
Sachanlagevermégens (Abschreibungen) zuziglich einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflisse dagegen an-
teilig oder sogar vollstandig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop-
pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen fur die verdienten Abschreibungen in
Einzelfallen nicht immer fristenkongruent verfugbar sind, kann nicht abgeleitet wer-
den, dass der Netzbetreiber die Kapitalriickflisse im Umlaufvermégen vorhalten
muss. In solchen Fallen sind die Kapitalrlickflisse — weil sie nicht mehr betriebsnot-
wendig sind — an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurickzuflhren, damit diese die
Mittel fur rentableres Drittgeschéft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver-

mdgen verwenden kdnnen.

3.1.2.1 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-
verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen.
Finanzanlagen sind vielmehr nur bertcksichtigungsfahig, wenn diese fir den Betrieb
des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla-
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gen flr den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009,
EnVR 79/07, Rn. 8 ff.).

Betriebsnotwendiges Vermdgen eines Netzbetreibers ist zunachst das Sachanlage-
vermdgen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschaftsbetrieb nicht ausiiben
kann. Das Vermdgen eines Netzbetreibers ist somit grundsatzlich in Form des Sach-
anlagevermdgens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adaquate Verzinsung
vorsieht.

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom-
NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fiir die ausgewiesenen Forderun-
gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese flr den Betrieb des Netzes
nicht notwendig sind.

Der Netzbetreiber hat keine (berzeugenden Griinde genannt, die eine Berlcksichti-
gung von Finanzanlagen rechtfertigen kénnten. Er hat nicht dargelegt, aus welchen
konkreten Bestandteilen sich die von der Beschlusskammer gekirzten Positionen
des Umlaufvermégens zusammensetzen und warum diese konkret der Leistungser-
steliung, also dem betrieblichen Zweck, dienen sollen. Daher wurden im Anfangsbe-
stand 0 € und im Endbestand 0 € gekirzt.

3.1.2.2 Umlaufvermégen
Das Umlaufvermégen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegen-

stande. Der Bestand dieser Vermégensgegenstande andert sich haufig durch Zu-
und Abgédnge. Im Gegensatz zum Anlagevermégen, welches dauerhaft dem Ge-
schaftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermdgen nur kurze Zeit im Unterneh-
men.

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver-
mégen in Héhe von im Anfangs- und -im Endbestand be-
rlicksichtigungsféhig ist. Hierfir hatte er nachweisen miissen, dass das geltend ge-
machte Umlaufvermégen der MalRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs.
2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 20).

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass
diese in der Regel méglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbestdande somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den

Betreibern von Elektrizitdtsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im
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Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht
gegeben sein kann.

Ein pauschal erhéhter Liquiditatsaufbau ist ineffizient. Grundsatzlich verursacht vor-
gehaltenes Umlaufvermdgen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel
auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver-
mdgen in Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Ertrage
erwirtschaftet und auch kurz- und langerfristige Bankguthaben ebenfalls nur dufierst
geringe Ertrage erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer
Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer fihren.

Die Investitionsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufiuss
aus verdienten Abschreibungen gewahrleistet. Sollie die Zahlungsfahigkeit des Un-
ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen
nicht gewahrleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einrdumen
lassen, mit denen kostenglnstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet
werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierflr nicht.
SchlieBlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung
fir Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen
sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermdgen keine Zinseinnahmen entstehen, kénnen diese
nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter-
worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer-
den durch den Netzbetreiber keine Zinsen fur das ausgewiesene Umlaufvermégen
geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses fir den Betrieb des Netzes nicht
notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei-
ber regelmaRig Umlaufvermdgen in Hohe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhalt; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei-
bers grundsatzlich berticksichtigungsfahig, sofern entsprechende Nachweise vorlie-
gen. Bei der Bewertung der Jahresumsatze des Netzbetriebs stellt die Beschluss-
kammer insoweit auf die berlicksichtigungsfahige Erlésobergrenze des Jahres 2009
ab. Dabei ist beriicksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs-
strome erhalt. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermégen von mehr als 1/12
eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu-
weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermdgen betriebsnotwendig ist und
der MalRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl.

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 fi.). Dabei ist inshesondere zu be-
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ricksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmafig um eine sehr kapitalintensi-
ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be-
darf (s. 0.).

Abweichend von handelsbilanziellen Ansatzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt-
lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein
Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfir nicht ausreichend. Der Bundesge-
richtshof fiihrt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon
entgegensteht, ,in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten
zugeordnet sind. Die Kiurzung des Umlaufvermégens hat daher keine Auswirkung auf
die Verbindlichkeiten, sondern fihrt zu einer Kirzung des beriicksichtigungsfahigen
Eigenkapitals.” (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45).

Fur Pensionsrickstellungen und ahnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla-
gevermogen das geeignete Deckungsvermdégen. Kurzfristiges Umlaufvermégen ist
offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa-
ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsméglichkeiten in nachhaltige
Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich-

keiten zu gewahrleisten.

Der Netzbetreiber hat bei den Bilanzwerten des Umlaufvermdgens unter dem Punkt
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
einen Wert vo-angegeben.

Dieser Wert ist aus Sicht der Beschlusskammer nicht reprasentativ fir den Netzbe-
trieb und resultiert scheinbar aus Verschiebungen innerhalb der einzelnen Sparten
im Rahmen des §6b Abschlusses. Nach Riicksprache mit dem Netzbetreiber wurde
daher diese Position zu Gunsten des Netzbetreibers auf null gesetzt, um den tat-

sachlichen Gegebenheiten auch aus regulatorischer Sicht Rechnung zu tragen.

3.1.3 Grundstiicke zu historischen AK/HK
Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV

folgt zudem, dass Grundstiicke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. PlanméaRige Abschrei-
bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fur solche Vermbgensgegenstéande
zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der
Nutzung aus der Eigenart des Vermdgensgegenstandes ergeben muss, was bei

Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §
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6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fir Grundsticke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So-
weit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstiicksanteile

enthalten sind, missen diese Positionen um die Grundstiicksanteile gekiirzt werden.

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil, Abzugskapital und
das verzinsliche Fremdkapital

Das kalkulatorisch zu ermitteinde Eigenkapital wird durch die abzugféhigen Positio-
nen des Steueranteils der Sonderposten mit Riicklageanteil, des Abzugskapitals und

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert.

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivposten, die fur Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zuldssig sind, dirfen in der Bilanz gebildet
werden. Sie sind als Sonderposten mit Rucklageanteil auszuweisen und nach Mal-
gabe des Steuerrechts aufzuldsen. Einer Riickstellung bedarf es insoweit nicht. Nach
Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals fur das vor dem 1. Januar 2010 beginnende
Geschéftsjahr Sonderposten mit Ricklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab-
schiuss gebildet und Wertansatze, die auf nur steuerlich zulassigen Abschreibungen
beruhten, in die Handelsbilanz ibernommen werden. Der darin enthaltene Steueran-
teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulato-
rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz-

werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermégens.

3.1.4.2 Abzugskapital

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfligung
stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zahlen z.B. Kundenanzahlungen, Riick-
stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell-
schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2
StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio-

nen zu bilden:

3.1.4.2.1 Riickstellungen
Ruckstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschlielend erfillt
sind. Hierzu zahlen, dass Art, Héhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung
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mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kénnen (Beispiel: Ge-
wéhrleistungsanspriiche). Rickstellungen dienen nicht der Korrekiur von Bilanzan-
satzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei-
sen. Dabei ist jedoch die mdgliche Nutzung bilanzpolitischer Spielrdume zu hinterfra-

gen. Im Einzelnen:

MEA

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Erhebungsbogen Il) sind die dem Netzbereich zu-
geordneten Ruckstellungsbestande fur die Mehrerlosabschépfung zum 31.12.2011
(Endbestand) sowie zum 31.12.2010 (Anfangsbestand) vom Netzbetreiber berlck-
sichtigt worden. GemaR Riickstellungsspiegel 2011 und 2010 (Erhebungsbogen |

zw_ 1) belaufen sich die beriicksichtigten Betrdage auf -2011) und auf
hzom). Die Rickstellungsbestdnde werden von der Beschlusskammer im
Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition nicht
bertcksichtigt. Aufwendungen aus der Zufiihrung dieser Rickstellungsposition oder

Ertrage aus der Auflésung dieser Rickstellungsposition wurden ebenfalls eliminiert.

Periodeniibergreifende Saldierung

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Erhebungsbogen Il) sind die dem Netzbereich zu-

geordneten Ruckstellungsbestinde fur die Periodeniibergreifende Saldierung zum

31.12.2011 sowie zum 31.12.2010 vom Netzbetreiber berlicksichtigt worden. Gemaf

Ruckstellungsspiegel 2011 und 2010 (Erhebungsbogen | bzw. Il) belaufen sich die
‘2011) und auf 2010). Die Ruck-

stellungsbestande werden von der Beschlusskammer im Rahmen der Ermittlung der

berlicksichtigten Betrage auf

Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition beriicksichtigt. Dies dient dazu, die
vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd zu berlcksichtigen.
Die korrespondierende Zufiihrung oder Auflésung wird in Héhe des Zinsanteils ein-

bezogen.

Sonstige Riickstellungen:

In der Ziffer 8.3 des B1-Bogens (Erhebungsbogen Il) sind die dem Netzbereich zu-
geordneten Rickstellungsbestande zum 31.12.2011 sowie zum 31.12.2010 vom
Netzbetreiber beriicksichtigt worden. Gemal Ruckstellungsspiegel 2011 und 2010
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(Erhebungsbogen | bzw_ |1} belaufen sich die berticksichtigten Betrage auf-
(2011) und auf (2010).

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschiisse einschlieBlich passivierter Leistungen
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschiisse und Netz-
anschlusskostenbeitrdge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulassig. Es sind zwin-
gend Passivposten zu bilden, die gemal § 9 Abs. 1S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV

Uber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen sind.

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermogen gemaR § 6 StromNEV (BNV [) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemiB § 6 StromNEV (BNEK 1)

Unter Berlcksichtigung der zuvor aufgefiihrten berticksichtigungsfahigen kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermdgens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der berlcksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des bertck-
sichtigungsfahigen Umlaufvermdgens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermébgen
nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2.

Abzlglich des Steueranteils der Sonderposten mit Riicklageanteil, des Abzugskapi-
tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen-
kapitalquote gemaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2.

3.2. Betriebsnotwendiges Vermdgen gemal § 7 StromNEV (BNV Il) und be-
triecbsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 7 StromNEV (BNEK II)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital,
wie esin § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist.
Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altantagen
zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %)

* Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)

F Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdégens der betriebsnotwendigen Neuanlfagen
zu historischen AK/HK

+ Grundstiicke zu historischen AK/HK !
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betriebsnotwendige Finanzanlfagen
betriebsnotwendiges Umiaufvermdgen
Betriebsnotwendiges Vermdégen I (BNV 1)

- Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil
- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital Il (BNEK i)

+ +

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermégens nach § 7 StromNEV (BNV 1)
sind somit die kalkulatorischen Resiwerte des Sachanlagevermégens der betriebs-
notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlageglter des
Sachanlagevermégens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu bericksichti-
gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom-
NEV anerkannt wurden. Dariiber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot-
wendigen Vermdgens ggf. weitere Anlagegiter des Sachanlagevermdgens, soweit
deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Beriicksichtigung, z. B. immateri-
elle Vermdgensgegensténde des Anlagevermégens sowie Geleistete Anzahlungen

und Anlagen im Bau.

Grundstlicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermégens zu historischen Anschaffungs- und

Herstellungskosten anzusetzen.

Gemal § 7 Abs. 1 S.2Nr.1,2i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah-
men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote
der Altanlagen auf hdchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dirfen die kalkula-
torischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis
der Eigenkapitalzinsen einflieBen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen
100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), miissen die kalku-
latorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanla-
gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min-

destens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil
von 40 % so ist diese gemaRl § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen.
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Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermdgen gemal § 7 StromNEV (BNV [f) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige
Eigenkapital gemaR § 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2.

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
tibersteigenden Eigenkapitalanteils

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEYV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-
ximal 40 % Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver-
zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei-
genkapital (BNEK /) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermdgens (BNV 1) betragt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunédchst der Anteil
des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Uberschreitet (BNEK
Il = 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote
Ubersteigt (BNEK Il > 40 %).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital-
quote nicht Ubersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK Il < 40%) wie folgt zu ermitteln:

BNEK I1=40% = BNV Il * 0,4

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne
von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK 1l > 40%) errechnet sich dann nach folgender

Formel:
BNEK Il > 40% = BNEK Il — BNEK Il < 40% = BNEK Il — (BNV Il * 0,4)

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK If) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermdgens (BNV [) betragt, hat demgegeniber keine Aufteilung des
BNEK I zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigender

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital

Zur Festlegung der Basis fur die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK 11) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom-
NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maflgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3
StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-
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gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem
Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan-
lagevermdgens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW)
der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu).

Kalk. RW des Sachanlagevermégens der Neuanfagen zu AK/HK

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEVY {max. 40 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermdégens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %)
* Kalk. RW des Sachanfagevermdgens der Neuanlagen zu historischen AK/HK |
= Anteil SAVneu

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermégen (Anteil SAValt) ergibt sich aus
der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermdgens der Neu-
anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt

sich aus Anlage 2.

3.5. Ermittlung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011,
unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fur den Anteil des
Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Uibersteigt, fur Neuanla-
gen auf 9,05 % und fir Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kérper-
schaftsteuer festgelegt.

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht

Ubersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il <40% * Anteil SAVneu * 9,06% + BNEK Il <40% * Anteil SAValt *
7,14 %

Verfugt der Netzbetreiber hingegen nicht Gber Sachanlagevermégen sind die Bilanz-
werte mit dem fur Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals wird
gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt
sich gem. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
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die Deutsche Bundesbank veréffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die
Werte aus der ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten
- Anleihen der offentlichen Hand®, aus ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)” sowie aus der
~Umlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie-
fe*.! Weitere Zuschlage sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulassig.

Offentliche  Hypotheken- Unternehmens-

fakr Hand  pfandbriefe  anleihen

A (BBK0L.  (BBKOI.  (BBKOL
|OWUO004)  WEO018)  WU0022)
| | |

O Reihen

2002 5.99 2

2003 3,78 3,73 4,98
2004 3,73 3,55 4,00
20058317 3,06 3.70
2006 3,74 3,78 4,15
2007 26 4.42 5.04
2008 4,04 4,46 6,27
2009 3,08 3.28 554
2010 2,43 2,45 4,03
2011 242 274 4.26
© 10 Jahre| 3,53 3,62 4,80

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fir alle Papiere als Monatswerte
gefuhrt werden, wurde zunéchst ein Jahresmittelwert jeweils fir die Jahre 2002 bis
2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen
Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich flr
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von
3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet.

! Diese Reihen konnen auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank
hitp://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: ,Geld- und Kapitalméarkte > Zinssatze und
Renditen > Zeitreihen: Zinssétze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa-
piere inlandischer Emittenten” abgerufen werden. Link:
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon
omische_Zeitreihen/its_list_node.html?listld=www_s140_it01
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3.6. Beriicksichtigungsfihige Eigenkapitalverzinsung
Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2.
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4. Gewerbesteuer

Gemall § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem
Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da-
her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berlicksichtigt. Bei dem von der Bundes-
netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz

nach Gewerbesteuer und vor Kérperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30).

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahige Gewerbesteuer ist allein nach den kal-
kulatorischen MafRstdben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen
Gewinn- und Verlustrechnung als zusatzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-
schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen
(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fur
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der hdchstrichterlichen
Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW
Speyer, Rn. 86 ff.).

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusatzliche Berick-
sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kiirzungen bei der Bemessungsgrundla-
ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK 1I=40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVneu *
905% * +BNEKII>40% * 3,98 %] * Hebesalz * Messzahl

berechnet. Die zu berlicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2

ausgewiesen.
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5. Kostenmindernde Erlése und Ertrdage

Die oben stehenden Ausfiihrungen (inshesondere im Kapitel 1) missen, dem Sinn
und Zweck der Regelung entsprechend, auch fiir Erlése gelten; dies verdeutlicht sys-
tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer ,Kostenprufung®
spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prifung von Erldsen
nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlése beispielsweise
sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausflhrungen sind analog anzu-

setzen.

5.3. sonstige betriebliche Ertrage

5.3.1. Ertrage aus der Aufiésung von Netzanschlusskostenbeitragen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeitrage und Baukos-
tenzuschiisse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fur die
Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 8 Abs. 1 S. 2 und Abs.

2 S. 1 StromNEV Uber die Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen.

5.3.2. Ertrage aus der Auflésung von Baukostenzuschiissen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeitrage und Baukostenzu-
schusse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fur die Ein-
speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs.

2 S. 1 StromNEV Uber die Dauer von 20 Jahren linear aufzultsen.

5.3.4. Ertrage aus Blindstrom
Ertrage aus Blindstrom stellen Umsatzeridse dar und sind im Rahmen der Verpro-
bungsrechnung zu beriicksichtigen. Die Erldsposition wird aus diesem Grunde mit

Null angesetzt.

5.7. Umsatzerlése (nicht aus Netzentgelten)

5.7.1. erhobene Konzessionsabgahen
Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter
dieser Position Erldse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten.
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5.7.2. Erlése aus EEG
Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellerin unter Position 5.7.2.

Erlése aus EEG in Hohe von 0 € angegeben.

5.7.3. Erlése aus KWKG
Korrespondierend dazu hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3. Erldse aus KWK

in Hohe von 0 € angegeben.

5.7.4. Erlése aus § 19 Abs. 3 StromNEV
Erldse aus singuldr genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlise dar, die bei der
Verprobung der Netzentgelte zu berlicksichtigen sind.

Der jahrliche Abgleich erfolgt Gber das Regulierungskonto.
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhéltnisse

Die in dieser Anhdrung insgesamt enthaitenen aufgefiihrten Standpunkte und
Rechtsauffassungen gelten gleichermalen fur die nachstehenden Positionen. Die
sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachstehenden

Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgefuhrt.

6.1 Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhal-
tungsleistungen

Wie oben ausgefiihrt sind sémtliche in dieser Anhérung aufgefiihrten Standpunkte
und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen eines Netzbetreibers Ubertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass
ein Entgelt fur durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistungen nicht

die Kosten der Selbsterbringung der Leistung Ubersteigt.
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7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile

Im vereinfachten Verfahren gelten gemalt § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der
nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos-
ten bleiben gemall § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu-
schlag aus dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz unberlicksichtigt. Als nicht beein-
flussbare Kosten kénnen nur Kosten der Inanspruchnahme des vorgelagerten Net-
zes (Nr. 4) und fur vermiedene Netznutzung (Nr. 8) sowie fiir die Nachriistung von
Wechselrichtern nach § 10 Absatz. 1 der Systemstabilitdtsverordnung (Nr. 5) ange-

passt werden.
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Anlage 1 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11

Gesamtkostenblatt
Position e a:‘;:g’:z‘:::gzx; Kurzungen anerkannte Kosten
im BAB [EUR] [EUR] {EUR]

1. Aufwandsgleiche Kosten

1.1. Materialkosten

1.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeiibte Betriebs- und Personalratstatigkeit

1.1.b. davon fitr Berufsausbildung und Weiterbildung Im Unternehmen

1.1.c. davon fiir Betriebskindertagesstatien fiir Kinder der im Netzbereich beschéftigten Betriebsangehérigen

1.1.1, Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Belriebsstoffe

1.1.1.1. Aufwendungen fur die Beschaffung von Verlustenergie

1.1.1.2 Aufwendungen flr Stromeinspeisung durch Betreiber dezenlraler Erzeugungsanlagen

1.1.1.21. [nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maftnahmen)

1.1.1.2.2. |nach KWK-G

1.1:1:2.3; nach § 18 StromNEV

1.1.1.2.4, Einspeisemanagement-Malnahmen

1.1.1.3. Betriebsverbrauch

1114, Aufwendungen fur Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen fir den Ausgleich von Abweichungen bei
Standardlastprofilen

1.1.1.5. Sonstiges

1.1.2. Aufwendungen fiir bezogene-Leistungen

1.1.21. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen fir Netzreservekapazitat

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen geméR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

1.1.21.c davon Aufwendungen fir unierspannungsseitige Messung

1.1.2.2, Aufwendungen fir Blindsirom

1.1.2.3. Aufwendungen fir Uberlassene Netzinfrastruktur

1.1.2.4. Aufwendungen fir singuldr genutzte Betriebsmittel

1125, Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfilhrung

1.1.2.6. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistungen

1.1.2.7. Sonstiges

1.2. Personalkosten

1.2.1. Léhne und Gehalter

1.2.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeilbte Betriebs- und Personalratstéatigkeit

1.2.1.b. davon fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen

124 dav_on fir Betr!g_bskindedagesstéllen fur Kinder der im Netzbereich beschéftigten
Betriebsangehdérigen

1.21.4. da!von betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der
Zeit vor dem 31, Dez. 2008 abgeschlossen worden sind

1.2.2 {Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Unterstiitzung
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Anlage 1 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11
Position T, a“;;':;;‘:::ii':;; Kiirzungen anerkannte Kosten
im BAB ; [EUR] [EUR]

[EUR]

122a. dayon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind

1.2.2.1 Altersversorgung

1.22.2 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht

1.3.3. gegenilber Kreditinstituten

1.3.4. Sonstiges

1.4. Sonstige Steuern

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.5.1. Konzessionsabgaben

152 Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiihren und Beitridge

1.5.3. Versicherungen

1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und dhnliche Kosten

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

1.5.8. Reisekosten und Ausldsungen

1.5.9. Bewirtung und Geschenke

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

1.5.12. Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MafBgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV

1.5.13. Sonstiges

1.5.14. im gesetzlichen Rahmen ausgeiible Betriebs- und Personalratstatigkeit

1.5.15. fur Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen

1516, fir E?elriebskimjgrtagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehérigen
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Anlage 1

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

I:‘;SIBtfg Kostenart
2, Abschreibungen
2.1, Abschreibungen Immaterielles Anlagevermégen
211, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie Lizethzen an solchen
Rechten und Werten
2.1.2. Sonstiges
2.2 Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermdgen
2.3. Abschreibungen Umlaufvermégen
2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umfaufvermégens
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen
4. Kalk. Gewerbesteuer
l.a. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlése
8. Kostenmindernde Erlose und Ertriage
§.1. Bestandsverianderungen
5.2 Aktivierte Eigenleistungen
5.3. sonstige betriebliche Ertrige
5.3.1. Ertrége aus der Aufldsung von Netzanschlussbeitrdgen
5.3.2. Ertrage aus der Aufldsung von Baukostenzuschiissen
5.3.3. Erirdge aus Aufldsungen von Riickstellungen
5.3.4. Ertrdge aus Blindstrom
5.3.5. andere sonstige betriebliche Ertrége
5.4. Ertrige aus Beteiligungen
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen
3.9, Ertréige aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermdgens
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen
5.6. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrige
5.6.1. Ertrge aus Finanzanlagen
5.6.1.a. davon Erirége aus verzinslichen Finanzanlagen
5.6.1.b. davon Ertridge aus Cash-Pooling
5.6.2, Ertrdge aus Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstanden
56.21. Ertrdge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5.6.2.2. Ertrige aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling)
5.6.2.3. Ertrdge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhéltnis besteht
5.6.24. Erlrdge aus sonstigen Verméigensgegenstanden
5.6.3. Ertriige aus Wertpapieren
56.4. Ertrdge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten
5.6.5. andere sonstige Zinsen und Ahnliche Erirdge
5.7. Umsatzerldse (nicht aus Netzentgelten}
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben
57.2. Erlgse aus EEG

vom Netzbetreiber
angegebene Kosten
EUR

Kurzungen
[EUR}

anerkannte Kosten
[EUR}

AZ: BK8-12/0835-11
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Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Anlage 1
Positien Kicennart a:;':ézebz::t; ?t::n Kurzungen anerkannte Kosten
im BAB [EUR] [EUR] [EUR]
5.7.2.a. davon aus Weitergabe 'des aufgenommenen EEG-Stroms
5.7.3. Erldse aus KWK-G
5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G)
5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G}
5.7.4. sonstige Erldse {nicht aus Netzentgelien)
Erlése aus § 19 Abs. 3 StromNEV
1.b. Netzkosten L.b. nach Abzug kostenmindernder Erlise

AZ; BK8-12/0835-11
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Anlage 2

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

AZ: BK8-12/0835-11

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
] & | i C Berechnung der |
| katkulatonischen
Position Anfangsbestand 2011 | Anfangsbestand 2014 db d 2011 Endbesatand 2011 Ewgenkapital-
n EHB Bezeichnung laut NB Kurzungen BNetzA laut NB i Kurzungen BNeteA verzinsung mit
EUR) i [EUR] [EUR] . [EUR] anerkanmon
1 ! Betragen
1 i EURl
1. Eigenkapitalquote gem. § & StromNEV ] 40,00%
2. Fremdkapitalquote gem. § 6 StromNEV | 80,00%
3. Kalkulatorische Ri rte des Anlagevermdgens
3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermbgen fir Altanlagen
311 Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK)
3111 Immaterielle Vermogensgegensténde des Anlagevermégens
3112 gelsi Anzahlung und Anlagen im Bau
3.1.13 Kalk. Restwsrte des Sachanlagevermdgens zu AK/HK
3.1.14 Grundsticke zu AK/HK
3.1.1.5 Sonstiges
3.4.2 Altanlagen zu Tagesneuwerten (TNW)
31241 Immaterielle Vermdgensgegenstdnde des Anlagavermdgens
3.1.22 gelei Anzahlung und Anlagen im Bau
31.23. Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdgens zu TNW
3124 Grundsticke zu AK/HK
3125 Sonsfiges
3.2 Kalkulatorische Restwerte Anlagevermdgen filr Neuanlagen
3.21. Immaterielle Vermdgensgegensltande des Anlagevermogens
322 geleistete Anzanlung und Anlagen im Bau
323 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermogens zu AK/HK
324 Grundstiicke zu AK/HK
3.2.5. Sonstiges
4. Bilanzwerte der Finanzanlagen
4.a. davon verzinsliche Finanzanlagen
4.b. davon Werle aus Cash-Pooling
4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
4.2, Ausleihungen an verbundene Untemehmen
4.3 Beteiligungen
4.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Betelligungsverhailtnis bastent
4.5, Werlpapiere des Anlagevermogens
46 Sonstige Ausleihungen
5. Bilanzwerte des Umlaufvermbgens
5.1 Vorrate
52 Forderungen und sonstige Vermugensgegensténde
52a. davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vermagengegensténde
521. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
52.2. Forderungen gegen verbundene Untemehmen (z 8. Cash-Pooling)
523 Forderungen gegen Unternshmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis
= besteht
524 Seonstige Vermsgensgegenstande
5.3 ‘Wertpapiere
53a davon verzinsliche Wertpapiere
5.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
532 gigene Anteile
533 sonstige Werlpapiere
54, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bel Kreditinstituten und Schecks
5.4.a davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben
B, Akfive Rechnungsabgrenzungsposten

Seite 5 von 11



Anlage 2

Stadtwerke Bad $achsa GmbH

AZ: BKB-12/0835-11

T f Berechnung der
| katkulatonachen
Pastion Anfangsbestand 2011 Anfangsbhestand 2011 Endbestand 2011 1 Endbestand 2011 Egenlapital-
im EHB Bezeichnung taut NB Kurzungen BNetzA Kurzungan BNetzA verzinsung mit
[EUR] [EVR] [EUR] anerkannten
Betragen
7. Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageantell
8. Ril gen -
8.1. Rickstellungen fir Pensionen und &hnliche Verpllichtungen
8.2, Steuerriickstallungsn
8.3, sonstige Rickstellungen
9. Erhaitene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden
10. Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lelstungen
Erhaltene Baukostenzuschilsse einschlieBlich passivierter
1. Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von
Netzanschlusskosten
12. Sonstlge Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfiigung stehen
13. Passive Rechnungsabgrenzungsposien
Z52 Abzugskapital
12. verzinsliches Fremdkapital
13 Betrizbsnotwendiges Vermogen gem. § 6 StremNEY
14. Betrigbsnotwendiges Eigenkapital gem. § 8 StromNEY
15, tatsachliche Eigepkapitalgucte gem. § & StromNEY
16. Eigenkapitalguote gem. § 6 StromNEY
17. Betrishsnotwendiges Vermogen gem. § 7 StromNEY
18. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 StromNEV
18, tatssichliche Eigenkapitalguote gem. § 7 StromNEY
20. Eigenkapitalquote gem. § 7 StromNEY
21. Anteil Neuanlagen an SAV
22. Eigenkapital <40%
23, davon Neuanlagen
24, davan Altanlagen
25, Eigenkapital >40%
26 Eigerkapitalzingsatz fir Neuanlagen 9,05%
27 Eigenkapitalzinssatz fir Altanlagen 7.14%
28 Zinssatz fur tberschiessenden EK-Anteil >40% 3.968%
29. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
Berechnung der kaikulatorischen Gewerbasteuer
1. Stevermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewSIG) [ as
2. Hebesatz (§ 16 GewStG) [ 340%
3. kalkulatorische Gewerbesteuer
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Anlage 3 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BKB-12/0835-11

Berechaung der kalkulatorischen Restwerte und der katkutatorisehen Abschreibungsn

B
feir dhe Ermittiung D oot Rastwerte der | Restwerte der Abschrabungen. | Abschreibungen Abachralbunnen TS

Anschat- | der katk Abschr N *g o | Faktarreib Tagesnsuwsrte AKIHK AKIHK Restwerte zu TNW|  zu TNW x EK- ARMK x FK- Meuan) g Ab .h b

fungsjabr | verwendete AKIHK Y Iljg?,:e]mar g | [EUR] - Altantagen - - Neuantagen - [EUR} Quote Quote cuanagen Sehirabungen

{EUR] {EUR} [EUR) [EUR] {Jahre} [EUR] HEUR]

Anlagengrupps

\Kebel220ky [ Summe [ ]
[Kebel 190KV [ Summe | ]
P [ 1688 ] |
1 195

1988 |
1988
1986
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1976
974
1973
1972
1971
1970
1969 | |
1968
1867

1965 | |
1 _fes4 |
I iesa T ]
1 1eez
| Kabel Mittelspannungsnetz__ | Summe [ |
Kabel1kv [ 2011 [ |
| 1 0 ||
| 2003 |
1 2002 [ |
12001 []
| zooo [
I T
1 tgev [ |
I T
1 tees T
[ 1964 T |
| 1903
[ 1992 [ |
[ se1 [ ]
[ _1ss0 [ |
[ 1e88 |
| doee [ |
| 1e87 [ |
| |
L
||
| |

-
=)
o
=

e s
©
o
&

| 1e86 |
[ o8s |
1984 |
| 1083 |
[ 1983
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Anlage 3 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11

Restwerte dar Restwerte der Abschreibungen | Abschretungen

fur die Ermttiung e
Anpewendate Tagesneuwerte AKIHK AKMHEK Restwarte zu TNWE 24 TNW x EK- AKHK x FK- gbachisibunaen Sanme
!

Anschaf- | darkalk, AbSET: | e e taner | Raktoreibie
fungsjaht | verwendete AKHK L Jagre] [EUR] - Altanlagen - - Neuanfagen - {EUR]

Anlagengrappe Ouots Neuanlagen Abschreibungen

[EUR] [EUR]

@ 1953
S R
[ temt ]

1970 ||
1950
1968 | |
1957 ||
1966 ||
1965 ||
1964 ||
1963 ||
1962 ||
[Kebellky [ Summe ||
{Kabel Abnehmeranschiisse | 2011 [
| “emg T}
I R
[ scor T}
T 08 ]
5065
2004
2003
2002
2001
2000
1989
1988
[ tea7 ||
T 1ess ]
[ 1985 |
[ _fgs4 |
1883
1902
1991
1990
1989
1988
1687
1886
[ 1e85 ]
1 dosa T
[Kabel Abnehmeranschlisse | Summe ||
[Frefleitungen 110-360kY [ Summe [
|Frelleitungen Mittelspannungsnd __Summe ||
[Freileilungen1kv |  Summe ]
[ Freileitungen Abnehmeranschin]  Summe [}
| Stationselnrichtungen und Hilfsd  Summe [}
| Schutz-, Mess- und Uberspannd _ Summe ||
[Sonstiges [ Summe ]
380  220/110/30/10 kV-Stationd _Summe ||
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Anlage 3

fur die Ermittung
der kalk Abscin
verwondete AKHK

Anschef- |

Anlagengiipoe fungsgahr

Hauptverteilerstationen

Summe | ]
2003
1895
1689
1888
1887
1986
1886
1884
1883
1882
1881
1878
1878
1877
1878
1875
1974
1873
9

1870
T e ||
T eer
[Kundenstationen | Summe | |
[Algemeine Stationseinrichtungel 2011 | |
|Algemeine Stafioneeinrichtungel Summe | |
[Schalteinrichiungen | Summe 1|
teuei-, Fern
[ 1oo0 | |

| 1e8s | |
| 1982 [ |

Rundsteuer-, Fernsteusr-
Ortsnetz-Transformatoren

Fem
Kabd Summe |

™~ A
=
jun §
(=}
@
[}
c
[+
@
s
o

1]

o |

c

I

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Restwerie der
ARIHK

- Altantagen - |
TEUR]

Restwerte der
AKHEK

« Neuamragen -
{EUR]

Absehreibungen
zu THW x EK-
Qucte

[EUR]

angewendete
Netzungsdaver | Faktorreihe
[Jahre} i

Tagesneuwerte
[EUR]

Restwerte zu TNW
[EUR} i
[EUR}

Abschreibungen i

AKIHK X FK- |
Quata
[Sahra}

Abschreibungen
Neuanlagen

[EUR)

AZ: BK8-12/0835-11

Summe
Ahschreibungen

EUR]
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Anlage 3 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11

| fur die Enmittiung ] Restwerte der Restweria der Abschreibungen | Abschreibungen ‘.
Anschat- | der kaik, Abschr, N‘L’_‘;::;‘;‘::;r Faktomaine | TASSSTRUWeTtD AKHK AKIHK  [Restwerte u TNW| 2u TNWXEK- | AKHKxFK. | AhSchralbungon | =~ Summe
fungsphe | verwendete AKHK [Jshrs] [EUR] - Altanlagen - « Neuanlagen - [EUR} Quots Quate Eu;;;;ge" schreiungan
FEUR] {EURI TEURI rELi] panen | [EUR] IEURY

Anlagengruppe

2001

2000
T ess |
[ fees |
I 7
| qees ]
[ dees |
I T
[ s ]
" feex |

1981
Uhrd__ Summe |
ernsprechlsitungen
ahrbare Stromaggregate
[ 1964 |
eschaftsausstatiung (ohne ED

2007

R

I8
=
o
T
=
@
i
I
@,
=
=
[e]
=
=
=1
3
[}
3

(I —————
Grundsticksanlagen, Bauten fu
e
—
L —
r |
R
I —
- 1
[
1]
T
T
[ —
| —
e = — |
-
- 1
Betriebsgebéude

h——— "
]
(N
——————
. — |
|
|

<
1
[
£
3
a
@
0
1}
o
ax
c
o
L]
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Anlage 3

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-12/0835-11

Anlagengruppe

Anschaf-
Tungsjahe

S T
fur dis Ermutilung : Rastwerte der Restwerte der Abschreibungen | Abschrebungen |
dor kalk Abschr | STIEWendete § | g ssneuwerte AKIHK AIGHK Restworle za TNW!  2u TNWXEK- | AKHKxFK- | abschiellangen SHE
Nutzur F ; Neuantagen Ahschreibungen
varwendate AKIHK Liahe] [EUR] -Altanlagen - , - Neuanlageu - [EUR] Quote Quata i [EUR] IEUR]
EUR} [EUR] [ELR] [EUR] {Jahral

2001

1989

(Geschéftsausstattung (chne EO

Summe

2008

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1898

1997

1996

1995

1993

1960

Warkzeuge/ Geréte

Summe

Lagersinrichiung

Summe

Hardware

2011

2005

2003

2002

2001

2000

1999

Hardware

Summe

2002

Software

Summe

2008

2003

Leichtfahrzeuge

Summe

2000

Schwerfahrzeuge

Summe

Summen
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Berechnung der Zu- und Abschlige auf die Erloscbergrenzen der
zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos

im vereinfachten Verfahren

1 NOrDOMErBUNGISIT oy o i S o a9 AT —— 1
2. Positionen im Regulierungskonto ... 2
2.1 Differenz zwischen zuldssigen Erlésen und erzielbaren Erldsen .......................... 2
2.1, ZUIASSIGE: ERID86 . covurmmmecmmmssmsinmmeinss o o st s s e o SRS S e 3
2.1.1.1. Zulassige Erlose 2009 ... 4
2312, Zildssioe ENGSe 20T v imnsmmms s s s s s v e iis 4
2.1.1.3. Zuldssige Erldse 2017 .o 7
2:3.0.4. Zulassige Eridse 2012 .o s e i esme s 9
Z2.1.2. Erzielbare ErlBSe ... 11
2.2.  Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5und 8 ARegV ..............c.e... 11

2.3.  Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Eriésobergrenze

diesbeziglich snthaltenen ANSALESN ..o s 12
3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode............ 13
3.1 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012.......c.ccccvievviiiiinnns 18
3.2. Bestimmung der Bemessungsgrundiage fUr die Berechnung der Zu- und
ADSCRIAGE ... 14
3.3: Berechnung der Zu= UNd ABSCHIAGE ........uiu- veisvinincsimmisisass s isssisissmissiin 14
1. Vorbemerkungen

Zur Ermittlung der Erlésobergrenzen fur die zweite Regulierungsperiode sind gemal §§ 5
Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschlage zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re-
gulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschlage
sind gemall §§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen.

Far die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die Erldsobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode wird zunédchst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein
Jahr aufgezinst, um zu berlcksichtigen, dass die Auflésung des Regulierungskontosaldos

erst im Jahre 2014 beginnt.
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Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmaRigen Raten ab
dem Jahr 2014, Zuséatzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch-
schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz fur die Aufzinsung im
Jahr 2013 und dem gesamten Aufldsungszeitraum entspricht dem 10-jahrigen Durchschnitt
der von der Bundesbank verdffentlichten Umlaufsrenditen “festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Héhe von 3,25 %.

2, Positionen im Regulierungskonto

Die einzeinen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Fur den

Strombereich sind dies im Einzelnen:

1. die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen Erlésen und den vom Netz-
betreiber unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklungen erzielbaren
Erlésen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV),

2. die Differenz zwischen den tatsachlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlésobergrenze diesbezlglich enthaltenen Ansat-
zen (§ 5Abs. 1S. 2 ARegVi. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV) sowie

3. die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten
des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Eridscbergrenze diesbe-
ziglich enthaltenen Ansétzen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der
Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei-
ber durchgefuhrt wird, oder durch MalRnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG
sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Gemal § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4
ARegV fur die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den
Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der Anlage A2 zu ent-

nehmen.

2. Differenz zwischen zuldssigen Erlésen und erzielbaren Erlésen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erlése und der vom Netzbe-
treiber unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlése im

Regulierungskonto zu erfassen.
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2.1.1. Z2uldssige Erlose

Die zulassigen Erlése bestimmen sich gemal § 4 ARegV. Dabei ist die gemall § 4 Abs. 1
und 2 ARegV bestimmie Erlésobergrenze nach Malkgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalen-
derjahrlich vom Netzbetreiber anzupassen. GemaR § 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfach-
ten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b
bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV) mit Ausnahme von § 4
Abs. 38. 1Nr.2ARegVi.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung.

Anpassungen der jeweiligen kalenderjahrlichen Erlésobergrenze aufgrund von dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V.m. § 11 Abs. 2 5. 2 ARegV
sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zuldssig. Anpassungen der Kosten aus der er-
forderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), fur
die Nachristung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Systemstabilitatsverordnung (§ 11
Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV)
kénnen auf Basis von Planwerten angepasst werden und flieBen im Rahmen eines Plan-Ist-
Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach
§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitdtsverordnung am
26.07.2012 anfallen kénnen und daher frithestens zu einer Anpassung der Erlésobergrenze

des Kalenderjahres 2013 fuhren durften.

Anpassungen kénnen sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Anderungen des Ver-
braucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. Wei-
terhin kénnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindereridsen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlds-
abschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfol-

gen.

Zudem kénnen jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemaR § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2
ARegV Anpassungen der Erlésobergrenze in Folge von beschiedenen Antréagen

» nach Malgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und
= giner nicht zumutbaren Harte (Hartefall)
gewahrt werden.

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erléscbergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V. m. §
19 ARegV (Qualitatselement) ist im vereinfachten Verfahren geman § 24 Abs. 3 ARegV nicht

vorzunehmen.
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2.1.1.1. Zulédssige Erlése 2009

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1
EnWG vom 17.12.2008 (BK8-08/0835-11) eine kalenderjdhrliche Erldsobergrenze fur das
Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlésobergrenze findet sich in Anla-
ge A1 der genannten Erlésobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3 wird die festgelegte
Erlésobergrenze des Jahres 2009 den diesbezliglichen Angaben des Netzbetreibers gegen-
Ubergestellt. Eine Anpassung der Erlésobergenze des Kalenderjahres 2009 war gemaR § 4
Abs. 3 8. 3 ARegViV.m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zuldssig.

Mehr- und Mindereriése nach § 34 Abs. 1i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007
wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der ersten Regu-
lierungsperiode bericksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlésober-

grenzen enthalten.

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlésabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegVi. V. m.
§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr

2010 relevant.

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Hartefall) erfolgte nicht.

Damit ist hinsichtlich der zuldssigen Erlése des Jahres 2008 auf die von der Beschlusskam-
mer festgelegte kalenderjahrliche Erlésobergrenze des Jahres 2009 abzustellen.

2.1.1.2. Zulassige Erlose 2010

Die gemall § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlésobergrenze
fur das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-
treibers gegenibergestellt.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegentbergestellt. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegeniber dem Ansatz des
Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol-

gend erldutert.
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2:11.2.1, Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
(§ 4 Abs. 3S.1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze firr das Kalenderjahr 2010 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach is ARegV zu berlcksichtigen. Hierflr ist der

Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von u verwenden.

2.1.1.2.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 11 Abs. 2S.1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemall § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben geman §
24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz unberlcksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjdhrlichen Erlds-
obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3
S.1Nr.2 ARegVi.V.m. §11 Abs. 2 8. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV
sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zuldssig.
Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe-
nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), fir die Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs.
1 Systemstabilitatsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz-
entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) flieRen im Rahmen eines Plan-Ist-Abgleichs in das
Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1
Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitadtsverordnung am 26.07.2012 anfallen
kénnen und daher frithestens zu einer Anpassung der Erldsobergrenze des Kalenderjahres
2013 fhren dirfen.

Im vereinfachten Verfahren kénnen nur Werte fir die ,erforderliche Inanspruchnahme vorge-
lagerter Netzebenen" und ,Vermiedene Netzentgelte® (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer-

den.

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Hhe in der Erlésobergrenze gemal Festlegung
der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen-
Uberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der
Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfahigen Anpassungen.
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2.1:1.2.3. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlésen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindereriésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (PeriodenUbergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis-
schreibens zur Periodeniibergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.2.4, Anpassungen aufgrund von Mehr —oder Mindererlésen nach § 34
Abs. 1 ARegVi. V. m. § 11 StromNEV (analog)

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zuléssi-

gen Erlésobergrenze in Anlage A3 berlicksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-

schiusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der

Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1:.2.5. Anpassung nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)
gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach Maflgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemai § 4
Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulassigen Er-
Idsobergrenze in der Anlage A3 berlcksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schiusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der

Anlage A3 zu enthehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fiir
das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gultigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésober-
grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-
cherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) ge-
méiR § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.
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2.1.1.3. Zuldssige Erlése 2011

Die gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erldsobergrenze
fur das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-

treibers gegenibergestellt.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegeniibergestellt. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegenlber dem Ansatz des

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3.

2.1.1.31. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
{§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fur das Kalenderjahr 2011 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu bericksichtigen. Hierflr ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Hohe von 107,00 zu verwenden.

2.141.3.2, Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemal § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemaR §
24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz unberiicksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjahrlichen Erlds-
obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach §4 Abs. 3
S.1Nr.2 ARegVi V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV
sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulassig.
Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe-
nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), fur die Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs.
1 Systemstabilitdtsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz-
entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) flieen im Rahmen eines Plan-Ist-Abgleichs in das
Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1
Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitdtsverordnung am 26.07.2012 anfallen
kénnen und daher frithestens zu einer Anpassung der Erlésobergrenze des Kalenderjahres
2013 fuhren durfen.

7 von 14



Im vereinfachten Verfahren kénnen nur Werte fUr die ,erforderliche Inanspruchnahme vorge-
lagerter Netzebenen® und ,Vermiedene Netzentgelte* (vgi. Abschnitt 2.2) angegeben wer-

den.

In der Anlage A3b ist dargestellt, in wefcher Héhe in der Erldsobergrenze gemal Festlegung
der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen-
Uberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der
Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfihigen Anpassungen.

2.1.1.3.3. Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlésen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (Periodenlbergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis-
schreibens zur Pericdenlbergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund von Mehr —oder Mindererlésen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog)

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulassi-
gen Erlésobergrenze in Anlage A3 bericksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schiusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der

Anlage A3 zu entnehmen.

2.:1.1.3:5. Anpassung nach MaBgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)
gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) geman § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulassigen Erlés-
obergrenze in Anlage A3 berlcksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam-

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu

entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fur
das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell glltigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésober-
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grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-

cherpreisindexes ermittelt wurde, kdnnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Hérte (Hartefall) ge-
maRk § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.1.4. Zuldssige Eridse 2012

Die gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlésobergrenze
fir das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-
treibers gegenibergestellt.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegenibergestellt. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegeniber dem Ansatz des

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3.

2.1.1.4.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze flr das Kalenderjahr 2012 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen. Hierfur ist der

Verbrauchergesamtpreisindex in Hoéhe von 108,20 zu verwenden.

21.1.4.2 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemal § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemal §
24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wéarme-
Kopplungsgesetz unberticksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjahrlichen Erlés-
obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3
S.1Nr.2 ARegV i V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV
sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 8. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulassig.
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Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe-
nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), fur die Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs.
1 Systemstabilitatsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz-
entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) flieRen im Rahmen eines Plan-Ist-Abgleichs in das
Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1
Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitdtsverordnung am 26.07.2012 anfallen
kénnen und daher frithestens zu einer Anpassung der Erlésobergrenze des Kalenderjahres
2013 fUhren darfen.

Im vereinfachten Verfahren kénnen nur Werte fur die ,erforderliche inanspruchnahme vorge-
lagerter Netzebenen" und ,Vermiedene Netzentgelte® (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer-

den.

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Héhe in der Erlésobergrenze gemal Festlegung
der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen-
Uberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der
Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsféhigen Anpassungen.

2.1.1.4.3. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlosen nach § 34

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)
Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (Periodentbergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis-
schreibens zur Periodenibergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr —oder Mindererlésen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog)

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulassi-
gen Erlésobergrenze in Anlage A3 berlicksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der

Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.4.5. Anpassung nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)
gemalk § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemaR § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulassigen Erlés-
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obergrenze in Anlage A3 bericksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam-
mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu

entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fur
das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gultigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjahrlichen Erldsober-
grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-

cherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) ge-
mak § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.2. Erzielbare Erlése

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulédssigen
Eriésen und den vom Netzbetreiber unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenent-
wicklung erzielbaren Erlésen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlése er-
mitteln sich als Produkt der tatsachlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen
und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemaf § 20
StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Eridse ist somit auf die
tatsachlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistun-

gen abzustellen, unabhéangig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren.

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat-
sachlich erzielten Erlése des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner
Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt.

Nach Prifung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich flr die Jahre
2009 bis 2012 die in Anlage A2 dargestellten erzielbaren Erlése.

2.2, Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpassung der
kalenderjahrlichen Erlésobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer
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Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4, 5
und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erldsobergrenze Anwendung finden
soll.

Die diesbeziglich in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthaltenen Planansatze sind den
in diesem Kalenderjahr tatsdchlich entstandenen Kosten gegenlberzusteilen. Die so ermit-
telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemafR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berticksichti-

gen.

GemaR seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fir die Kalen-
derjahre 2009 bis 2012 die tatsachlich entstandenen Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
und 8 ARegV

1. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und
2. vermiedene Netzentgelte

Ubermittelt.

In der Anlage A3 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten
gegenubergestellt. Der Uber die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§
11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) fur die Jahre 2009 und 2010 geltend gemachte Aufwand fur
singuldr genutzte Betriebsmittel (§ 19 Abs. 3 StromNEV) kann nicht berlcksichtigt werden,
da diese Kosten bereits in den festgelegten kalenderjahrlichen Eriésobergrenzen enthalten
sind. Zudem handelt es sich bei diesen Kosten nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
ten nach § 11 Abs. 2 (S. 1 Nr. 4) ARegV.

2.3. Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess-
stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbeziig-

lich enthaltenen Ansitzen

GemaR § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusatzlich die Differenz zwischen den fur das Kalender-
jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder
der Messung und den in der Erldsobergrenze diesbezlglich enthaltenen Ansétzen in das
Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der An-
schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch-
gefuhrt wird, oder Malnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b Strom-
NZV verursacht wird.

12 von 14



Gemal seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die Ka-
lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveranderung flr die Messung bzw. den Messstellenbe-
trieb inklusive der Mainahmen gemaR § 21b EnWG Ubermittelt. Diese Werte werden in der
Anlage A3 den von der Beschlusskammer gepriiften Werten gegenibergestellt.

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode

3.1 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalenderjahrlichen
Einzelbetrage fir die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich

= der Abweichung zwischen zulassigen und erzielbaren Erlésen gemaft § 5 Abs. 1 S. 1
ARegV,

= der Abweichung zwischen den tatsachlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5
und 8 ARegV und den in der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze enthaltenen Ansat-
zen gemaf § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie

* den verdnderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5
Abs. 1S. 3 ARegV

bestimmt. Diese Differenzbetrage werden gemal § 5 Abs. 2 ARegV verzinst.
Der Ahlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen.

Die Verzinsung erfolgt gemaR § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jahrlich durch-
schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs-
und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes-
bank verdffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.
Fur das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4,09 %, fur das Jahr 2010 3,80 %, fur das Jahr 2011
3,58 % und fur das Jahr 2012 3,25 %.

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Differenzen
der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemal § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der
Anlage A2 ist fUr die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin-
sung, die Hohe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum
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31.12. fur das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos

zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 enthommen werden.

3.2 Bestimmung der Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und Ab-

schlage

Grundlage fir die Bestimmung der Zu- und Abschlage auf die Erldsobergrenzen der zweiten
Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. Anlage A2). Die-
ser ist fur das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflésung des Regulierungskontosaldos erst im
Jahre 2014 beginnt.

Bei einem Zinssatz von 3,25 %' ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung fir das
Jahr 2013.

Die Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und Abschldge auf die Erldsober-
grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs-
konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist.

3.3. Berechnung der Zu- und Abschlage

Die Ermittlung der Zu- und Abschldge auf die Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018
erfolgt in 5 gleichméRigen Raten zuzlglich der jahrlichen Verzinsung der jeweiligen durch-

schnittlichen Kapitalbindung.

Der dabei anzuwendende Zinssatz betrdgt konstant 3,25 %, was dem 10-jahrigen Durch-
schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inldndischer Emittenten” der Jahre
2003 bis 2012 entspricht.

Entsprechend der oben dargestellten Ausflihrungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge-
fuhrten Zu- oder Abschlage auf die Erlésobergrenze fur die Jahre 2014 bis 2018. Zuschlage
auf die Erldsobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem positi-

ven Vorzeichen dargestellt, Abschlage sind mit einem negativen Vorzeichen versehen.

! Eine Fixierung des Zinssatzes fiir zukiinftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wah-
rend des Auflésungszeitraums vorgesehen ist.
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2009

- Ubersicht iiber alle Teilnetze -

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Netzbetrelber. Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/0835-01
Betriehsnummer. 10000835

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2009)

Nach § 4 ARegV zulassige npassung der Netzentgelte gem. ,

Erlose des Jahres 2009 5 Abs 3 ARegV zum 01.01.201 Hisine Arpassung!

Gesamte Differenz ur das Jahr 2008 anzuwendender 409%

{unverzinst) des Jahres 2009 nasatz gemaR § 5 Abs. 2 ARegV P

Anteil der Differenz an der 1419 Anpassung der zu verprobenden Erlose 000€

Erlosohergrenze in % T des Jahres 2011 fur alle Netze ¥

Netz! | Nach §4ARegV des| Vorjahressaldo | R Gi?;mﬁ . Anz;:as::te:der Mittelwert aus

Jahres 2000 | (Jahresanfangs- | Cauderun : Jahresanfangs- und

i -1 zulassige Erlose : bestand) S s Jahresendbestand

{Jahresendbestand) | § 5 Abs. 2 ARegV

Stand: 21.01.2015

AZ: BK8-09/0835-01

Verzinsung des
Saldos

Gesamtsaido
Regulierungskonto
nach Verzmsung fur
alie Netze

2009

Gesamtsaldo
Regulierungskento
nach Verzinsung
je Netz
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Anlage A2

Strom - Regutierungskonto

-1. Regulierungsperiode

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Firma des Stromnetzbetreibers

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Rechtsform GmbH
Betriecbsnummer 10000835
Netznummer 1

Beschreibung

Rechtsgrundlage

Inhalt

2009

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV

nach § 4 ARegV zuldssige Erlose

erzielbare Erlose

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemaf § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

§ 5 Aps. 1 Salz 2 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Anséatze

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

1a
Er6sobergrenze (EOG) gemal § 4 ARegV
1b
1a-1b Differenz aus 2 und 1b
2a
2b
Z2a-2b Differenz aus 2a und 2b
3a
3b

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

tatsachlich entstandene Kosten

in ECG enthaltene Ansétze

3a-3b Differenz aus 3a und 3b

Kostenvarénderung Messung / Messtellenbetrisb
inkl. Maknahmen gem. § 21b EnWG

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

el effizienter Leistungserbringung
entstehende Kostenveranderung

Saldo aus Einzeldifferenzen

Vorjahressalde {Jahresanfangsbestand)

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung {Jahresendbestand}

Anzuwendender Zinssatz gemap § 5 Abs, 2 ARegV/

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

Gesamtsaldo Regulierungskonte nach Verzinsung

—_—
Erldsobergrenze (nach § 4 ARegV zuldssige Erltse)

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegte Eddsobergrenze in %

Stand: 21.01.2015

AZ: BK8-09/0835-01
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Anlage A3

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2009

Kalkulationsperiode 2009

AZ: BK8-09/0835-01

Angaben des Angesetzte Werte Abweichungen
Notbetraibiars Bundesnetz- zu angesetzten
agentur Werten

1 |Erlésobergrenze gemal § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zuldssige Erlose

erzielbare Erlése

P Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen geman
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Ansétze

3 Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 2 des KWK-G

tatsédchlich entstandene Kosien

in EOG enthaltene Anséatze

4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. Manahmen gem. § 21b EnWG

bei effizienter Leistungserbringung entstehende
Kostenverdanderung

Stand: 21.01.2015
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Auage A4

Stariiwerke Bad Sachsa GmbH

Emmittlung der Kostepveriinderung im Bereich Messung und ieb
Massung
Anfangs- End-
bastand besland Prels
L
Entnahme mir 1 gt Gt-tenge) | Bistmenge F1 | ppyipnyy | verprabie Menge

91.01.2009 31.12.2009

MS - Millakspannung feinschikieRlich Urmspannung HSME)

NS - N MSMS)

Messung
ARIChe Fesdun, . g viertaljihy monatlicha Mas s
Anfangs- End- Anfangs- Aafangs- End- Anfangs- End-
bestand bestand Srels besiang — bestand bestand Feild bestand bestana Bidia
Entnahme chne Lastgangzihiung lst-Henge) Nsthenge] | GMUnenge1 | LS |verprobte Menge | {lst-Menge) BUAMEnE L | opiony  |verprobleMenge|  {Isl-dknge) Gstbenge) | @lstmenge €1 | oo Vony,  [veriobe Menge| B a ge) | @ (epaippy  |VeIIoObie Menge

01012009 21.12 2008 01.01.2009 .42.2008 1.01.2008 .92.2008 01.01.2008 $1.92.2008

Einlerizaklar

| Zweilarilzahler

AbkUrzunge;

ER =Endbastand

8 E1 =D e aus dem E1 - T
Prels (P21 PP2) = i ersten demE1 -T:

HM3E = Messstellenbelriet

AZ: BKE-DA0EIS-01
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Antaga Ad

Messatellenbetiled
Anfangs- End-
bestand bestand oy
Entnanme it Lasigangzahlung {tsl-Benpe) OstMenge) | @ lstmenge €Y [ ooy ppy)  [verproble Menge,
01.01.2009 .12.2008
Anzahl Messelniich ungen
M = Milofspannung (ainschiabich Umspannung HEME)
NS - Hik inschiiefich L WSS}
Messutellenbeir'eb
Anfangs- End-
bestand bestand sl
L { 98} [i ., @ Istmenge E4 pa:ppyy |VerPrabte Menge
01.01.2008 31.12.2008
Eniardzaider
|z tartzantor

Stand: 21.01.2015

Siadnwerka Bad Sachaa Gmbk
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|
Wieviel Frazent der vollen
Feoslenansiarung waten Kostun-
veranderung
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a
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rusdttiich erffardwilich geworden?
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| v = 8 0,08 000 i
w% | eow 8 [ 892,42 000
Messting msa Weraung MsB MWassung Msh Mesaung + MSB
W T hW T i [ m |
Wireviel Prozent der vollen
Koslenandsrung wiren bel: Kostan-
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- sinkendar Netanutzeraahl i N Gesamt
st Angswendste Berechnungaweise Kostenverinderung
Enlnahme ohne
_ steigender Netarmulzerzahl Lastgangusiniung
zusalziich erfarderlieh geworden?
% Formet EUR
a D o o a coo [ 000 o000 Ane
- o I I I ] I I ] -
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a PRI
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2010

- Ubersicht Uber alle Teilnetze -

Stadiwerke Bad Sachsa GmbH

Netzbetreiber:

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Aktenzelchen der BNetzA:

EK8-08/0835-01

Betriebsaummer.:

10000835

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5§ Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2010)

AZ: BKB-05/0835-01

Stand: 21.01.2015

Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV 2ulassige Anpassung der Netzentgelte gem. Anpassung Reguherungskonto
Erlose des Jahres 2010 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 erforderlich! nach Verzinsung fur
alle Netze:

|Gesamte Differenz ‘Iur das Jahr 2010 anzuwendender . sivid
(unverzinst) des Jahres 2010 nssatz gemaR § 5§ Abs. 2 ARegV e
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlose
Erlosobergrenze in % des Jahres 2012 fur alle Netze

Gesamtsaido : Gesamisaido

Notz- | Nach§4 ARegV Vorjahressaide | o ierungskonto g‘."z"wewe"de[; R hb:"ﬁeg' Ma“m e 4| Vermnsungdes | Regulierungskonto
nummer i s S Boend| | bl 8 vor Verzinsung ;ns satzzgeén i :ahesa d:i:;:’; Saldes nach Verzinsung
Jahres 2010 bestand) {Jahresendbestand) § 5 Abs. 2 ARegV resed n jo otz
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Anlage A2

Strom - Requlierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Sladtwerke Bad Sachsa GmbH

Firma des Stromnetzbetreibers

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Rechtsform

GmbH

Betriebsnummer

10000835

Netznummer

1

AZ: BKB-09/0835-01

| Beschreibung

Rechisgrundlage

Inhalt

ia
Erlosobergrenze (EOC) geménR § 4 ARegV
1b

§5 Abs. 1 Satz 1 ARegV

nach § 4 ARegV zuldssige Eriose

erzielbare Erldse

1a-1b Differenz aus 1aund 1b

2a
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen geméf § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV
2b

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

tatsachlich entstandene Kosten

in ECG enthaltene Ansatze

2a-2b Differenz aus 2a und 2b

3a
Vermiedena Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEVY, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G
3b

§5 Abs. 1Satz2 ARegV

tatsachlich entstandene Kosten

in EOG snthaltene Ansatze

3a-3b Differenz aus 3a und 3b

Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. Mafinahmen gem. § 21b EnWG

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

bei effizienter Leistungserbringung
entstenends Kostenverdnderung

Saldo aus Einzeldifferenzen

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand)

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung {Jahresendbestand)

Anzuwendender Zinssaiz gemal § 5 Abs. 2 ARegV

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

Fel 1do R lierur

to nach Verzinsung

Erldsobergrenze {nach § 4 ARegV zuldssige Erlse)

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlésobergrenze in %

Sland: 21.01.2015

2008

2010
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Anlage A3

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Daten zur Berechnung des Differenzbhetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqgV des Jahres 2010

AZ: BK8-09/0835-01

Kalkulationsperiods 2010

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des
Netzbatreibers Bundesnetz zu angesetzten

1 |Erlésobergrenze gemaR § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zuldssige Eriése

erzielbare Erlgse

2 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatsdchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansitze

3 Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatsdchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansatze

4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. MaRnahmen gem. § 21b EnWG

bei effizienter Leistungserbringung entstehende.
Kostenveranderung

a) Differenzen bel der Ermitiung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlose gemalR Anpassung der Erlosobergrenze 2010

Position

Angaben des Angesetzte Werte

Netzbetreibers BNetzA Abwerchung

Annuitat der periodeniibergreifende Saldierung 2006

b} Vergleich der Netzbetreiberangaben

EHB RegKto 2010 | EHB § 28 Nr 1 ARegV Abweichung

Summe der Abweichungen aus a) und b)

Stand: 21.01.2015
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Anlage A4

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Ermittlung der Kostenverianderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

| ” | Angaben des Angesetzte Werte Abweichungen

Ermittiung der Differenz gemal § 5 Abs 1 Satz 3 ARegV N =g Bundesnetz- zu angesetzten

etzbetreibers
agentur Werten

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten der Messung 0€ 0€ 0€
in 2010 tats&chlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 0€ 0€ 0€
in der EOG enthaltene Kosten der Messung 0€ 0€ 0€
in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 0€ 0€ D€
Diffe_ll'enz-betrag - 0€ 0€ o€
(tatsdchliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten)
daven Mallnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG 0€ 0€ 0€

Stand: 21.01.2015

AZ: BK8-09/0835-01
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Anlage A3b

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Stand: 21.01.2015

Netzbetreiher BNetzA Abweichung
2010 2010 absolut relativ
Erlésobergrenze 0€ 0.0%
Formelbestandteile
KA dnb 0€ 0.0%
KA vnb 0€ 0,0%
KA b DE 0.0%
Anpassung VP / VP, - PF; D€ 0.0%
Anpassung der Erlésobergrenze gem. EWF-Beschiuss g€ 0,0%
Q-Element 0€ 0.0%
Hartefall 0€ 0,0%
Sonstiges
PUS 2006 0€ 0,0%
PUS 2007 0€ 0.0%
PUS 2008 0€ 0.0%
MEA D€ 0,0%
Netzveranderungen geman § 26 ARegV
0€
Sonstiges
Seite 1 von 1



Aniage Al

Strom - Regulierungskonto 2011

- Ubersicht aber alle Teilnetze -

Stadiwerke Bad Sachsa GmbH

Netzbetreiber: Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/0835-01
Betriehsnummer; 10000835

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2011)

AZ: BK8-09/0835-01

Stand: 21.01.2015

Gesamtsaido
Nach § 4 ARegV zulassige npassung der Netzentgelte gem. K Annaaing Regulierungskonto
Erlose des Jahres 2011 5 Abs. 3 ARegV zum 01 01.2013 P g nach Verzinsung fur
alle Netze
Gesamte Differenz ur das Jabr 2011 anzuwendender 3 58% 2011
(unverzinst] des Jahres 2011 inssatz gemaR § § Abs. 2 ARegV wEeR
Anteil der Differenz an der - Anpassung der zu verprobenden Erlose
Erlosobergrenze in % des Jahres 2013 fur alle Netze
Gesamtsaldo ! l Gesamtsalde
Net Nach § 4 ARegV Vorahressatdo Anzuwendender Mittelwert aus } : :
numm:er zulassige Erlose des| (Jahresanfangs- Rt%ﬁ;ﬁggzzz;m Zinssatz gemall | Jahresanfangs- und | Verz;n;:gg = R:g::?:;?:;?:;u
Jahres 2011 bestand) {dahresendbestand) §5Abs. 2 ARegV | .ahresendbestand ‘ o Netz
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Anlage A2

Strom - Requlierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Firma des Slromnetzbetrelhers_ - T Stadtwerke Bad Sachsa GmbH j
Rechtsform GmbH

Betriehsnummer o - 10000835

Netznummer o 1

AZ: BKB-09/0835-01

Beschreibung

Rechtsgrundlage

Inhalt

2009

2010

2011

Erlésobergrenze (ECG) gemait § 4 ARegV

§6Abs 1 Satz 1 ARegV

nach § 4 ARegV zulassige Erlase

erzielbare Erlgse

1a-1b Differenz aus 1a und b

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemaf § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

§ 6 Abs. 1 3atz 2 ARegV

in EOG enthaltene Anséatze

2a-2b Differenz aus 2aund 2o

3a

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEY, § 35 Abs. 2 das EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G
3b

tatsdchlich entstandene Kosten

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

in EOG enthaltene Ansétze

3a-3b Differenz aus 3a und 3b

4 Kostenverdnderung Messung / Messtellenbatrieb
inkl. ManRnahmen gem. § 21p ENWG

§ 5 Abs. 1 Salz 3 ARegV

bei effizisnter Leistungssrbringung
entstehende Kostenveranderung

Saldo aus Einzeldlfferenzen

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand)

o 1de B, Is L

g ung » vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwendender Zinssatz gemaR § 5 Abs. 2 ARegV

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung

ErlSsobergrenze (nach § 4 ARegV zuldssige Eribse}

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlésobergrenze In %

Stand: 21.01.2015
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Anlage A3

Stadtwerke Bad Sachsa GmkbH

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2011

AZ: BK8-09/0835-01

Kalkulationspericde 2011

1 |Erlésobergrenze gemat § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zuldssige Erlése

erzielbare Erldse

Erforderfiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen |tatsédchlich entstandene Kosten

inkl. Mainahmen gem. § 21b EnWG

2 H
gemalt § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansatze
4 |Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatsachlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansitze
4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende

Kostenverdnderung

Angesetzte Werte

Angaben des Bundesnetz-

Netzbetreibers

Abweichungen
Zu angesetzien

a) Differenzen bel der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlose gemall Anpassung der Erloscbergrenze 2011

Position

Angaben des Angesetzte Werte
Netzbetrelbers BNetzA

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten

Annuitat der periodenibergreifende Saldierung 2007

Summe der Abweichungen aus a}

Stand: 21.01.2015

Abwelchung
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Anlage A3b

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Netzbetreiber BNetzA Abwelchung
absolut relativ
Eriésobergrenze 0€ 0.0%
Formelbestandteile
KA dnb DE G.0%
KA vnb o€ 0.0%
KA b 0€ 0.0%
Anpassung VPL/ VPl - PR 0€ 0.0%
Anpassung der Eriésobergrenze gem. EWF-Beschiuss 0€ 0,0%
Q-Element 0€ 0,0%
Hartefall 0€ 0,0%
Sonstiges
PUS 2006 D€ 0,0%
PUS 2007 0€ 0.0%
PUS 2008 0€ 0,0%
MEA 0€ 0,0%
Netzveranderungen gemal § 26 ARegV
0€
Sonstiges
Stand: 21.01.2015 Seite 1 von 1



Anlage A1

Strom - Regulierungskonto 2012

- Ubersicht dber alle Teilnetze -

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Netzbetreiber: Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Aktenzeichen dar BNetzA: BK8-08/0835-01
Betrishsnummer; 10000835

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV

Differenzen des Jahres 2012)

AZ: BKB-09/0835-01

: Gesamisaide

Nach § 4 ARegV zulassige Anpassung der Netzentgelte gem. Keine Anpassiingl Regulierungskonto

Erlose des Jahres 2012 § 5 Abs 3 ARegV zum 01 01.2014 bR g nach Verzinsung fur

alle Netze

Gesamte Differenz Fur das Jahr 2012 anzuwendender 3.95% 2042

{unverzingt) des Jahres 2012 Zinssatz gemal § 5 Abs. 2 ARegV S

Anteil der Differenz an der Angassung der zu verprobenden Erlose

Erloschergrenze in % des Jahres 2014 fur alle Netze

] ‘ ;
Gosamtsaldo ’ Gesamtsaldo
Netz- ! Nac[1 §4 ABQQV Xorishtesnails Regulierungskonto Apzuwendender Pt Verzinsung des Regulierungskonto
i zulassige Eriose des| (Jahresanfangs- vor Verzinsung Zinssatz gemal | Jahresanfangs- und | Saldos nach Verzinsung
Jahres 2012 bestand) {Jahresendbestand) §5Abhs. 2 ARegV | Jahresendbestand o

Stand: 21.01.2015
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Anlage A2

Strom - Regulierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Firma des Stromnetzbetrelbers

Rechtsform

Betriebsnummer

Netznummer I

Beschrelbung

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
i S A D s s e
GmbH
10000835
1
Rechtsgrundlage Inhait

AZ: BKB-09/0835-01

Entsobergrenze (E0G) gemal § 4 ARagV

nach § 4 ARegV zulassige Erldse
§ 5 Abs, 1 Saz 1 ARegv

le_me%bare Erldse

1 1a-1b ODifferenz aus 1a und 1b

Differenz aus 2a und 2b

tatsachlich entstandene Kosten

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

in E0G enthaltene Ansatze

Vermiedane Netzantgelte im Sinna von §18 StromNEY, § 35 Abs. 2 des CLG und § 4 Abs. 3 des KWK-
G

Differenz aus 3a und 3b

tatsachlich entstandene Kosten

in COG enthaltene Ansétze

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnNWG

Saldo aus Einzeldifferenzen

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand)

-—
Gesamtsaldo Reg ungskento vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwendender Zinssatz gemah § 5 Abs. 2 ARegV

Mitteiwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Sakios

Gesamtsaldo Regulierungshonte nach Verzi ]

Eriésobergrenze (nach § 4 ARegV zuldssige Erldse)

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegte Erildsobergrenze in %

Stand: 21.01.2015

baj effizientsr Leistungserbringung
5 ”
S Abs:] Sat.s AReal entstehende Kostenverdnderung
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Anlage A3 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BK8-09/0835-01

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2012

Angesetzte Werte Abweichungen
= Angaben des
Kalkulationsperiode 2012 Netzbetraibers Bundesnetz- ZU angesetzten
nach § 4 ARegV zulassige Erlése
1 |Erlésobergrenze geman § 4 ARegV § ! g
erzielbare Erlse

» |Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen |tatséichlich entstandene Kosten

gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV/ in EOG enthaltene Ansétze
4 | Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEYV, tatsachlich entstandene Kosten

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansstze
4 Kostenverénderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehends

inkl. Manahmen gem, § 21b EnWG Kostenveranderung

-

a) Differenzen bei der Emittiung der nach § 4 ARegV zutassigen Erlose gemaR Anpassung der Erlosobergrenze 2012
Position P:\ngab@ des Angesetzte Werts
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten
Annuiét zur Mehrerlﬁsabschépfung
b} Vergleich der Netzbetreiberangaben
EHB RagKto 2012 | EHB & 28
ISumme der Abweichungen aus a) und b} j
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Anlage A5 Stadtwerke Bad Sachsa GmbH AZ: BKB-09/0835-01

Auflésungsplan des Saldo des Regulierungskontos

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012-
Zinssatz 2013:

Zinsen 2013;

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013:

Zu- oder Abschiige auf

i i 3 nSar :
EGG Arfangsbestand Auflosyngsbetrag Endbestand Zinssatz Zinsen die Erlésohergrenze

2014
2015
2018
2017
2018
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Anlage A3b

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Netzbetreiber BNetzA Abweichung
absolut relativ
Erlosobergrenze 0€ 0.0%
Formelbestandteile
KA dnb D€ 0.0%
KA vnb 0€E 0.0%
KAb 0€ 0,0%
Anpassung VP, / VP, - PF, 0€ 0,0%
Anpassung der Erlsobergrenze gem. EWF-Beschluss 0€ 0.0%
Q-Element 0€ 0.0%
Hértefall 0€ 0,0%
Sonstiges
PUS 2006 0€ 0.0%
PUS 2007 0€ 0.0%
PUS 2008 o€ 0,0%
MEA 0€ 0.0%
Netzverdnderungen geman § 26 ARegV
0€
Sonstiges
Stand: 21.01.2015 Seite 1 von 1



	Beschluss
	Zwischendokumentation
	Vorbemerkung
	Aufwandsgleiche Kosten
	Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens 
	Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
	Gewerbesteuer
	Kostenmindernde Erlöse und Erträge
	Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse
	Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
	Anlage 1
	Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012
	Berechnung der Zu- und Abschläge
	Vorbemerkung
	Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode



